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G e s e t z
über die Übertragung von Aufgaben

der klinischen Krebsregistrierung in Niedersachsen
(GAufgKKN)

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1

Aufgabenübertragung

Die Aufgaben der landesweiten klinischen Krebsregistrie-
rung nach § 65 c Abs. 1 des Fünften Buchs des Sozialgesetz-
buchs (SGB V) werden der Ärztekammer Niedersachsen für
den Bereich der ärztlichen Versorgung sowie der Zahnärzte-
kammer Niedersachsen für den Bereich der zahnärztlichen
Versorgung der jeweiligen Tumorpatientinnen und Tumorpa-
tienten zur Erfüllung nach Weisung übertragen.

§ 2

Finanzierung

Die Kosten für die nach § 1 übertragenen Aufgaben trägt das
Land, soweit sie nicht durch die fallbezogene Krebsregis-
terpauschale nach § 65 c Abs. 4 SGB V gedeckt sind. 

§ 3

Aufsicht

Die Ärztekammer Niedersachsen und die Zahnärztekam-
mer Niedersachsen unterliegen hinsichtlich der nach § 1
übertragenen Aufgaben der Fachaufsicht des Fachministe-
riums. 

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

(Nachtragshaushaltsgesetz 2016)

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Änderung des Haushaltsgesetzes 2016

Das Haushaltsgesetz 2016 vom 17. Dezember 2015 (Nds.
GVBl. S. 413) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird die Zahl „28 690 706 000“ durch die
Zahl „29 248 706 000“ ersetzt.

2. Die Anlage 1 (Gesamtplan) erhält die als Anlage beigefügte
Fassung.

3. Die Einzelpläne werden nach Maßgabe der Nachträge zu
den Einzelplänen geändert.

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Anlage
(zu Artikel 1 Nr. 2)

A n l a g e  1
(zu § 1 Satz 1)

G e s a m t -

A. Haushalts-

Einnahmen

0 1 2 3 4

Epl. Bezeichnung Einnahmen 
aus Steuern 
und steuer-
ähnlichen 

Abgaben sowie 
EU-Eigenmittel

Verwaltungs-
einnahmen,
Einnahmen 

aus Schulden-
dienst und 
dergleichen

Einnahmen aus
Zuweisungen
und Zuschüs-

sen mit 
Ausnahme für 
Investitionen

Einnahmen aus
Schuldenauf-
nahmen, aus
Zuweisungen 

und 
Zuschüssen für 
Investitionen, 

besondere
Finanzierungs-

einnahmen

Gesamt-
einnahmen

Personal-
ausgaben

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Landtag                            —    68          —          —    68   40 450

02 Staatskanzlei                      —   1 195    985          —   2 180   30 906

03 Ministerium für Inneres
und Sport

          —   63 981   21 901   1 082   86 964  1 254 668

04 Finanzministerium           —   68 940   186 705    4   255 649   654 196

05 Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung

          —   20 346  1 273 194   207 254  1 500 794   112 956

06 Ministerium für
Wissenschaft und Kultur 

          —   23 428   202 716   180 678   406 822   66 678

07 Kultusministerium           —   9 811   2 525          18 543   30 879  4 486 776

08 Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr

          —   13 349   97 108   34 571  145 028   206 956

09 Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz

  5 350   37 271   18 699   33 727   95 047   115 917

11 Justizministerium  —   446 155   2 691          —   448 846   734 177

12 Staatsgerichtshof — — — — — 153

13 Allgemeine
Finanzverwaltung

 22 833 200   592 572  1 859 181   753 472  26 038 425  3 582 726

14 Landesrechnungshof           — 1          —          —    1   13 216

15 Ministerium für Umwelt,
Energie und Klimaschutz

  93 000   49 185   7 867   80 012   230 064   73 511

17 Landesbeauftragter 
für den Datenschutz

          —    66           —           —    66   2 433

20 Hochbauten           —    200          —   7 673   7 873           —

neuer Ansatz 2016  22 931 550  1 326 568  3 673 572  1 317 016  29 248 706  11 375 719

alter Ansatz 2016  22 397 550  1 371 568  3 604 572  1 317 016  28 690 706  11 458 217

   mehr (+)/weniger (—) +534 000         —45 000 +69 000 — +558 000 —82 498
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Anlage
(zu Artikel 1 Nr. 2)

A n l a g e  1
(zu § 1 Satz 1)

p l a n

übersicht Haushaltsjahr 2016 

Ausgaben

5 6 7 8 9

Sächliche
Verwaltungs-
ausgaben und
Ausgaben für

den Schulden-
dienst

Ausgaben für
Zuweisungen

und Zuschüsse
mit Ausnahme

für 
Investitionen

Bau-
maßnahmen

Sonstige 
Ausgaben für 
Investitionen 

und 
Investitions-

förder-
maßnahmen

Besondere
Finanzierungs-

ausgaben

Gesamt-
ausgaben

2016
Überschuss (+)
Zuschuss (—)

(Sp. 7—Sp. 14)

Verpflich-
tungs-

ermächti-
gungen

Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR Tsd. EUR

9 10 11 12 13 14 15 16

  4 789   8 664         —    772         —   54 675 —54 607 525

  9 577   5 258         —   3 919   3 057   52 717 —50 537   3 119

  812 308   973 997    —   94 658   48 937  3 184 568 —3 097 604   65 910

  202 731   2 148         —   7 588   27 793   894 456 —638 807 —

  44 856  4 101 788         —   443 293 —1 719  4 701 174 —3 200 380   229 459

  18 894  2 778 132    —   233 656    —8 444  3 088 916 —2 682 094   788 787

  44 681  1 063 158         —   53 351   —13 730  5 634 236 —5 603 357 29 784

  100 851   53 985   73 500   133 127   7 295 575 714  —430 686   107 300

  37 030   148 915   3 119   62 025   11 355   378 361 —283 314   81 432

  417 132   23 636   2 500   13 084   46 917  1 237 446 —788 600   5 998

49 — — — — 202 —202 —

 1 480 162  4 006 660         —   35 280 —218 335  8 886 493 +17 151 932 20 700

  1 391    6         — —    196   14 809 —14 808            —

  46 035   159 723   31 118   87 214   16 921   414 522 —184 458   103 407

   473         —         —    15    52   2 973 —2 907         —

  31 428    78   95 938 — —   127 444 —119 571   85 250

 3 252 387  13 326 148  206 175  1 167 982 —79 705  29 248 706            — 1 521 671

 3 371 906  12 566 131   206 175  1 167 982 —79 705  28 690 706            —  1 521 671

—119 519 +760 017 — — — +558 000         — —
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B. Finanzierungsübersicht
2016

in Mio. EUR

I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

1. A u s g a b e n

Ausgaben nach § 1 HG 2016 ......................................................................................................... 29 248,7

(ohne Schuldentilgung an den Kreditmarkt für Allgemeine Deckungskredite)

davon ab: Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite an den Kreditmarkt 
(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.2) ........................................................................................  0,1

Zuführungen an Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.2) .............................................. 6,0

Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 
(siehe Abschnitt II Nr. 2.2) ........................................................................................... —,— 29 242,6

2. E i n n a h m e n

Einnahmen nach § 1 HG 2016 ...................................................................................................... 29 248,7

davon ab: Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt

a) Allgemeine Deckungsmittel 
(siehe Abschnitt II Nr. 1.1.3) ................................................................................... 480,0

b) andere (zweckgebundene) Kredite 
(siehe Abschnitt II Nr. 1.2.1) ................................................................................... —,—

Entnahmen aus Rücklagen (siehe Abschnitt II Nr. 3.1) ............................................... 137,8

Einnahmen aus Überschüssen ..................................................................................... —,— 28 630,9

3. F i n a n z i e r u n g s s a l d o ........................................................................................................... —611,7

II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos

1. Netto-Neuverschuldung/Netto-Tilgung am Kreditmarkt

1.1 Allgemeine Deckungsmittel

1.1.1 Einnahmen aus Kreditmarktmitteln 
(Kapitel 13 25 Titel 325 61) .......................................................................................... 7 369,6

1.1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für Kreditmarktmittel 
(Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ....................................................................... 6 889,6

1.1.3 Saldo (Nettokreditermächtigung nach § 3 Abs. 1 HG 2016) ........................................ —480,0

1.2 Andere (zweckgebundene) Kredite

1.2.1 Einnahmen aus zweckgebundenen Krediten der Obergruppe 32 ................................ —,—

1.2.2 Ausgaben zur Schuldentilgung für zweckgebundene Kredite am Kreditmarkt 
(Obergruppe 59 — einschließlich Ausgleichsforderungen) ......................................... 0,1 0,1

Saldo (Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt) .......................................................................... —479,9

2. Abwicklung der Rechnungsergebnisse aus Vorjahren

2.1 Einnahmen aus Überschüssen ............................................................................................... —,—

2.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen .............................................................................. —,— —,—

3. Rücklagenbewegung

3.1 Entnahmen aus Rücklagen .................................................................................................... 137,8

3.2 Zuführungen an Rücklagen ................................................................................................... 6,0 —131,8

4. Finanzierungssaldo (Summe Nummern 1 bis 3) ........................................................................... —611,7
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C. Kreditfinanzierungsplan
2016

in Mio. EUR

I.  Einnahmen aus Krediten (brutto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Kapitel 13 25 Titel 325 61) ...................................................................................... 7 369,6

2. aus anderen Krediten der Obergruppen 31 und 32 ........................................................................................ 0,0

Summe I 7 369,6

II. Tilgungsausgaben für Kredite

1. für Kreditmarktmittel (Kapitel 13 25 Titel 325 62 und 326 62) ...................................................................... 6 889,6

2. für andere Kredite (Obergruppen 58 und 59) ................................................................................................. 0,2

Summe II 6 889,4

III. Einnahmen aus Krediten (netto)

1. aus Kreditmarktmitteln (Abschnitt I Nr. 1 ./. Abschnitt II Nr. 1) .................................................................... 480,0

2. aus anderen Krediten (Abschnitt I Nr. 2 ./. Abschnitt II Nr. 2) ....................................................................... —0,2

Summe III (Summe I ./. Summe II) 479,8
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G e s e t z
zur Änderung des Aufnahmegesetzes 

und des Niedersächsischen Gesetzes über 
den Finanzausgleich

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Aufnahmegesetzes

Das Aufnahmegesetz vom 11. März 2004 (Nds. GVBl. S. 100),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2015 (Nds. GVBl. S. 423), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 Nr. 1 wird die Zahl „9 500“ durch die Zahl
„10 000“ ersetzt.

bb) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„4Im ersten Quartal des Jahres werden Abschlags-
zahlungen in Höhe von mindestens 50 vom Hun-
dert der Zahlungsverpflichtungen des vergangenen
Jahres nach den Sätzen 1 bis 3 geleistet.“

cc) Es wird der folgende Satz 5 angefügt:

„5Die Abschlussabrechnungen und -zahlungen er-
folgen spätestens im vierten Quartal des Jahres.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „vorvergangenen“ durch
das Wort „vergangenen“ und der Klammerzusatz
„(Satz 3)“ durch den Klammerzusatz „(Satz 4)“ er-
setzt.

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„2Der Mittelwert nach Satz 1 ergibt sich aus den in
der Asylbewerberleistungsstatistik am 31. Dezem-
ber des vergangenen Jahres festgestellten Netto-
ausgaben aller kommunalen Kostenträger geteilt
durch den Mittelwert der Anzahl der Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger aller kom-
munalen Kostenträger des vergangenen Jahres.“

cc) Es wird der folgende neue Satz 3 eingefügt:

„3Der Mittelwert der Anzahl der Leistungsempfän-
gerinnen und Leistungsempfänger nach Satz 2 wird
aus der am 31. Dezember des vorvergangenen Jahres
und am 31. Dezember des vergangenen Jahres in der
Asylbewerberleistungsstatistik für alle kommunalen
Kostenträger eingetragenen Anzahl der Leistungs-
empfängerinnen und Leistungsempfänger sowie der
Anzahl der Personen aller kommunalen Kostenträ-
ger, die am 31. März, 30. Juni und 30. September
des vergangenen Jahres laufend Leistungen nach
dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben,
gebildet.“

dd) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 4 bis 6.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden das Wort „vorvorvergangenen“
durch das Wort „vorvergangenen“ und das Wort
„vorvergangenen“ durch das Wort „vergangenen“
ersetzt sowie nach dem Wort „Leistungsempfän-
ger“ die Worte „sowie der Anzahl der Personen des
jeweiligen Kostenträgers, die am 31. März, 30. Juni
und 30. September des vergangenen Jahres lau-
fend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz erhalten haben“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „vorvergangenen“ durch das
Wort „vergangenen“ ersetzt. 

cc) Satz 4 erhält folgende Fassung:

„4Die für die Berechnung nach Absatz 2 Satz 3 und
Absatz 3 Sätze 1 bis 3 erforderlichen Daten, die
nicht in der Asylbewerberleistungsstatistik festge-
stellt werden, sind von den jeweiligen Kostenträgern
zu ermitteln und dem zuständigen Fachministerium
oder der von ihm bestimmten Stelle zu übermitteln.“

dd) Es wird der folgende Satz 5 angefügt:

„5Liegen zu meldende Daten nach Satz 4 dem zu-
ständigen Fachministerium oder der von ihm be-
stimmten Stelle nicht bis zum Meldeschluss für
die kommunalen Kostenträger zur Asylbewerber-
leistungsstatistik des vergangenen Jahres vor, so sind
abweichend von Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Sät-
ze 1 bis 3 für die Berechnungen die Stichtage am
31. März, 30. Juni und 30. September des vergan-
genen Jahres nicht zu berücksichtigen.“

2. § 4 a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe
„Sätze 4 und 5“ und die Worte „dem der Zahlungsver-
pflichtung vorausgehenden Jahr“ durch die Worte „den
zwei der Zahlungsverpflichtung vorausgehenden Jahren“
ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „Satz 4“ durch die Angabe
„Sätze 4 und 5“ ersetzt. 

3. Es wird der folgende § 4 b eingefügt:

„§ 4 b

Übergangsregelung

(1) Abweichend von § 4 Abs. 3 Sätze 1 bis 3 sind für die
Zahlung nach § 4 Abs. 1 Satz 5 im Jahr 2016 zur Ermittlung
der Zahl der berücksichtigungsfähigen Personen die Mit-
telwerte an den Stichtagen am 31. Dezember des vorver-
gangenen und am 31. Dezember des vergangenen Jahres
zugrunde zu legen. 

(2) Die im Jahr 2016 vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
leisteten Zahlungen nach § 4 Abs. 1 werden auf die nach
§ 4 Abs. 1 Satz 5 im Jahr 2016 zu leistende Zahlung ange-
rechnet.“

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes 
über den Finanzausgleich

Das Niedersächsische Gesetz über den Finanzausgleich in der
Fassung vom 14. September 2007 (Nds. GVBl. S. 466), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015
(Nds. GVBl. S. 423), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 werden die Zahl „345 000 000“
durch die Zahl „595 000 000“ und nach dem Wort „Versor-
gung“ das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt sowie nach
dem Wort „Gesundheitsversorgung“ die Worte „und Integra-
tion“ eingefügt.

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird der folgende Absatz 2 angefügt:

„(2) 1Die Erhöhung der Ansätze für den Finanzaus-
gleich im Haushaltsjahr 2016 durch die Änderungen
des Haushaltsgesetzes 2016 ist abweichend von § 1
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Abs. 2 Satz 2 für den Finanzausgleich im Haushaltsjahr
2016 zu berücksichtigen. 2Die sich aus Satz 1 ergeben-
den Veränderungen bei der Höhe der Schlüsselzuwei-
sungen für 2016 bei Gemeinden und Samtgemeinden
werden ausschließlich den Umlagegrundlagen nach § 15
Abs. 2 für das Jahr 2017 hinzugerechnet. 3Soweit das dem
Land zustehende Aufkommen an der Umsatzsteuer für
die in § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 bezeichneten Aufgaben den
dort genannten Betrag überschreitet, wird der überschie-
ßende Betrag von der Zuweisungsmasse des nächsten
Haushaltsjahres abgezogen. 4Im umgekehrten Fall er-
höht sich die Zuweisungsmasse für das nächste Haus-
haltsjahr entsprechend.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung des Kammergesetzes

für die Heilberufe*)

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Kammergesetz für die Heilberufe in der Fassung vom
8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl.
S. 475), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Worte „gelegentlich oder vor-
übergehend“ durch die Worte „vorübergehend und
gelegentlich“ ersetzt.

b) Es wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Eine Berufsausübung liegt bereits dann vor, wenn
bei der Tätigkeit Kenntnisse und Fähigkeiten, die Vor-
aussetzung für die Approbation oder Berufserlaubnis
waren, eingesetzt werden oder auch nur eingesetzt
oder mit verwendet werden können.“

2. § 3 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. als Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union, eines weiteren Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder eines durch Abkommen gleichgestellten
Staates oder“.

3. § 3 a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Verwaltungsverfahren nach diesem Gesetz kön-
nen über eine einheitliche Stelle nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensgesetzes und des Nie-
dersächsischen Gesetzes über Einheitliche Ansprech-
partner (NEAG) abgewickelt werden.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „in einem in Ab-
satz 1 genannten Verwaltungsverfahren“ durch die
Worte „in einem Verwaltungsverfahren nach diesem
Gesetz mit Ausnahme des Dritten Teils“ ersetzt.

c) In Absatz 3 wird die Angabe „Absatz 1“ durch die An-
gabe „Absatz 2“ ersetzt.

d) Es werden die folgenden Absätze 4 und 5 angefügt:

„(4) Die Kammern sind verpflichtet, den Einheitlichen
Ansprechpartnern (§ 1 NEAG) die nach Artikel 57 der
Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255
S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009
Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert
durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 der
Kommission vom 13. Januar 2016 (ABl. EU Nr. L 134
S. 135), erforderlichen Informationen zu den in § 1
Abs. 1 genannten Berufen zu übermitteln.

(5) 1In den Verwaltungsverfahren nach diesem Ge-
setz können den Kammern Unterlagen, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem
anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum ausgestellt oder anerkannt
wurden, elektronisch übermittelt werden. 2Im Fall be-
gründeter Zweifel an der Echtheit der nach Satz 1
übermittelten Unterlagen und soweit unbedingt gebo-
ten können sich die Kammern an die zuständige Stelle
des Staates wenden, in dem die Unterlagen ausgestellt
oder anerkannt wurden, und die Antragstellerin oder
den Antragsteller auffordern, beglaubigte Kopien vor-
zulegen. 3Beide Maßnahmen hemmen nicht den Lauf
der Frist nach Absatz 2 Satz 1 oder nach Artikel 51
der Richtlinie 2005/36/EG.“

4. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Jedes Kammermitglied hat sich innerhalb eines
Monats nach Beginn seiner beruflichen Tätigkeit unter
Vorlage seiner Berechtigungsnachweise bei der Kammer,
der es angehört, anzumelden. 2Personen, die nach § 2
Abs. 1 Satz 2 oder § 3 Abs. 1 nicht Kammermitglied sind,
haben sich innerhalb von fünf Tagen nach Beginn der be-
ruflichen Tätigkeit in Niedersachsen unter Vorlage ihrer
Berechtigungsnachweise bei der für ihren Beruf zuständi-
gen Kammer anzumelden. 3Tierärztinnen und Tierärzte
haben sich zugleich innerhalb der Frist nach Satz 1 oder 2
bei der unteren Veterinärbehörde anzumelden.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 werden das Wort „Qualitätssi-
cherung“ durch die Worte „Qualitätsentwicklung und
-sicherung“ sowie die Worte „deren Weiterbildung“
durch die Worte „Fortbildungsveranstaltungen durch-
zuführen, die Weiterbildung der Kammermitglieder“
ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Die Kammern sind verpflichtet,

1. mit den zuständigen Behörden der in § 3 Abs. 1
Nr. 1 genannten Staaten nach Maßgabe der Artikel 8
und 56 der Richtlinie 2005/36/EG zusammenzuar-
beiten sowie

2. der nationalen Kontaktstelle für die grenzüber-
schreitende Gesundheitsversorgung die nach Arti-
kel 6 Abs. 3 und 4 der Richtlinie 2011/24/EU des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März
2011 über die Ausübung der Patientenrechte in der
grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung (ABl.
EU Nr. L 88 S. 45), geändert durch die Richtlinie
2013/64/EU des Rates vom 17. Dezember 2013
(ABl. EU Nr. L 353 S. 8), erforderlichen Informa-
tionen zu übermitteln.

2Für die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und den weiteren Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum nach Maßgabe des Satzes 1 Nr. 1 nutzen die
Kammern das Binnenmarkt-Informationssystem IMI.“

6. In § 15 Satz 1 werden nach dem Wort „Kammermitglie-
der“ die Worte „und ihre Hinterbliebenen“ eingefügt.

7. In § 18 Abs. 1 werden nach dem Wort „Briefwahl“ die
Worte „oder elektronische Wahl“ eingefügt.

8. Dem § 22 wird der folgende Satz 3 angefügt:

„3Wird durch elektronische Wahl gewählt, so ist in der
Wahlordnung auch zu regeln, welches informationstech-
nische System zur Wahl genutzt wird und wie dieses die
Einhaltung der Wahlgrundsätze gewährleistet.“

9. Dem § 25 Nr. 1 wird der folgende Buchstabe l angefügt:

„l) Fortbildungsordnung,“.

*) Dieses Gesetz dient auch der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. EU Nr. L 255
S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93 S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49;
2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert durch den Delegierten
Beschluss (EU) 2016/790 der Kommission vom 13. Januar 2016
(ABl. EU Nr. L 134 S. 135).
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10. § 26 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) 1Satzungen nach diesem Gesetz und Beschlüsse
nach § 25 sind nach näherer Bestimmung durch die Kam-
mersatzung im Mitteilungsblatt der Kammer oder im In-
ternet bekannt zu machen. 2Die Bekanntmachung im
Internet erfolgt durch Bereitstellung der Satzung oder des
Beschlusses auf einer in der Kammersatzung bestimmten
Internetseite der Kammer unter Angabe des Bereitstel-
lungstages. 3Die Kammer hat in ihrem Mitteilungsblatt
auf die Internetadresse, unter der die Bereitstellung er-
folgt ist, nachrichtlich hinzuweisen. 4Im Internet bekannt
gemachte Satzungen und Beschlüsse sind dort dauerhaft
bereitzustellen und in der bekannt gemachten Fassung
durch technische und organisatorische Maßnahmen zu
sichern. 5Die Bereitstellung im Internet darf nur auf einer
ausschließlich in Verantwortung der Kammer betriebe-
nen Internetseite erfolgen; die Kammer darf sich jedoch
zur Einrichtung und Pflege dieser Internetseite eines Drit-
ten bedienen. 6Die Satzung oder der Beschluss ist im In-
ternet bekannt gemacht mit ihrer oder seiner Bereitstel-
lung nach Satz 2.“

11. Dem § 32 wird der folgende Absatz 4 angefügt:

„(4) 1Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Be-
rufshaftung erfüllen die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 4
Satz 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes, wenn sie
eine hinreichende Haftpflichtversicherung zur Deckung
bei der Berufsausübung verursachter Schäden unterhal-
ten. 2Die Mindestversicherungssumme beträgt 5 000 000
Euro für jeden Versicherungsfall. 3Die Leistungen des
Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungsjahres
verursachten Schäden können auf den Betrag der Min-
destversicherungssumme, vervielfacht mit der Zahl der
Partnerinnen und Partner, begrenzt werden. 4Die Jahres-
höchstleistung für alle in einem Versicherungsjahr verur-
sachten Schäden muss sich jedoch mindestens auf den
vierfachen Betrag der Mindestversicherungssumme be-
laufen.“

12. § 33 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 2 wird am Ende das Wort „und“
gestrichen.

bbb) In Nummer 3 wird am Ende der Punkt
durch das Wort „und“ ersetzt.

ccc) Es wird die folgende Nummer 4 angefügt:

„4. eine hinreichende Haftpflichtversiche-
rung zur Deckung bei der Berufsaus-
übung verursachter Schäden zu unter-
halten, es sei denn, dass ausreichender
Versicherungsschutz durch eine Be-
triebshaftpflichtversicherung oder nach
den Grundsätzen der Amtshaftung eine
Freistellung von der Haftung besteht,
und dies der Kammer nachzuweisen.“

bb) Es wird der folgende Satz 4 angefügt:

„4Die Kammer ist zuständige Stelle im Sinne des
§ 117 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 13 werden die Worte „Fortbildungs-
veranstaltungen und“ gestrichen.

bb) In Nummer 16 werden die Worte „sowie die hin-
reichende Versicherung von Haftpflichtrisiken
im Rahmen der beruflichen Tätigkeit“ gestrichen.

13. § 35 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Satz 1 wird einziger Satz und wie
folgt geändert:

aaa) Am Ende der Nummer 2 wird das Komma
durch das Wort „oder“ ersetzt.

bbb) Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. einen im Ausland erworbenen Weiter-
bildungsnachweis besitzt, der nach der
Richtlinie 2005/36/EG, auch in Verbin-
dung mit den in § 3 Abs. 1 genannten
Abkommen und Rechtsakten, anzuer-
kennen ist.“

ccc) Nummer 4 wird gestrichen.

bb) Satz 2 wird gestrichen.

b) Es wird der folgende neue Absatz 3 eingefügt:

„(3) Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz (NBQFG) findet mit Ausnahme des § 3
Abs. 6 sowie der §§ 13 a bis 14, 15 a, 17 und 18 keine
Anwendung.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

14. § 47 Abs. 3 wird gestrichen.

15. § 66 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a) Der Nummer 4 wird ein Komma angefügt.

b) Es wird die folgende Nummer 5 eingefügt:

„5. bei Feststellung der Ungeeignetheit, Weiterbil-
dung verantwortlich zu leiten, fünf Jahre nach
Ablauf des Zeitraums, für den die Feststellung
gilt,“.

16. Dem § 67 wird der folgende Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Gerichte sind zuständige Stelle für die Bearbei-
tung von ausgehenden Warnungen gemäß § 13 b Abs. 6
Nr. 2 NBQFG.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes 

im Land Niedersachsen

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Niedersächsisches Verfassungsschutzgesetz (NVerfSchG)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

E r s t e r  T e i l

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zweck des Verfassungsschutzes
§ 2 Zuständigkeit
§ 3 Aufgaben
§ 4 Begriffsbestimmungen
§ 5 Trennungsgebot

Z w e i t e r  T e i l

Bestimmung zum Beobachtungsobjekt

§ 6 Beobachtungsobjekt
§ 7 Verdachtsobjekt
§ 8 Verdachtsgewinnung

D r i t t e r  T e i l

Befugnisse zur Datenverarbeitung

E r s t e s  K a p i t e l

Allgemeine Vorschriften

§ 9 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
§ 10 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung
§ 11 Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs

Z w e i t e s  K a p i t e l

Erhebung und sonstige Kenntnisnahme

§ 12 Allgemeine Befugnis zur Datenerhebung
§ 13 Erhebung personenbezogener Daten von Minderjährigen
§ 14 Nachrichtendienstliche Mittel
§ 15 Allgemeine Voraussetzungen für den Einsatz nachrichtendienst-

licher Mittel
§ 16 Besondere Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Per-

sonen
§ 17 Besondere Voraussetzungen für Observationen sowie Bildüber-

tragungen und Bildaufzeichnungen
§ 18 Besondere Voraussetzungen für den Einsatz verdeckter Ermitt-

lerinnen und Ermittler
§ 19 Besondere Voraussetzungen für den Einsatz bestimmter techni-

scher Mittel
§ 20 Besondere Auskunftsverlangen
§ 21 Verfahrensvorschriften
§ 22 Mitteilung an Betroffene
§ 23 Ersuchen und automatisierte Abrufverfahren
§ 24 Registereinsicht
§ 25 Verpflichtung zur Datenübermittlung an die Verfassungsschutz-

behörde

D r i t t e s  K a p i t e l

Speicherung, Veränderung, Nutzung, Löschung

§ 26 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Da-
ten, Zweckbindung

§ 27 Speicherung, Veränderung und Nutzung personenbezogener Da-
ten zu anderen Zwecken

§ 28 Berichtigung, Löschung und Sperrung von personenbezogenen
Daten

§ 29 Verfahrensbeschreibungen

V i e r t e s  K a p i t e l

Auskunft

§ 30 Auskunft an Betroffene

F ü n f t e s  K a p i t e l

Übermittlung

§ 31 Übermittlung personenbezogener Daten an Staatsanwaltschaf-
ten und Polizeibehörden

§ 32 Übermittlung an sonstige Behörden und Stellen
§ 33 Aufklärung der Öffentlichkeit, Verfassungsschutzbericht

V i e r t e r  T e i l

Parlamentarische Kontrolle

§ 34 Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes
§ 35 Zusammensetzung und Verfahrensweise des Ausschusses
§ 36 Unterrichtungspflichten des Fachministeriums
§ 37 Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht
§ 38 Beauftragung einer oder eines Sachverständigen 
§ 39 Beteiligung der oder des Landesbeauftragten für den Datenschutz
§ 40 Berichterstattung des Ausschusses gegenüber dem Landtag

F ü n f t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 41 Einschränkung von Grundrechten
§ 42 Übergangsvorschrift

E r s t e r  T e i l

Allgemeine Vorschriften

§ 1

Zweck des Verfassungsschutzes

Der Verfassungsschutz dient dem Schutz der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung, des Bestandes und der Si-
cherheit des Bundes und der Länder.

§ 2

Zuständigkeit

(1) 1Verfassungsschutzbehörde ist das für Inneres zuständige
Ministerium (Fachministerium). 2Das Fachministerium unter-
hält eine Abteilung, die gesondert von der für die Polizei zustän-
digen Abteilung ausschließlich die der Verfassungsschutz-
behörde nach diesem Gesetz und anderen Rechtsvorschriften
obliegenden Aufgaben wahrnimmt (Verfassungsschutzabtei-
lung).

(2) 1Verfassungsschutzbehörden anderer Länder dürfen im
Land Niedersachsen nur im Einvernehmen mit der Verfassungs-
schutzbehörde tätig werden. 2Ihre Befugnisse bestimmen sich
dabei nach den Vorschriften dieses Gesetzes. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf andere Verfassungs-
schutzbehörden nicht um Maßnahmen ersuchen, zu denen
sie selbst nicht befugt ist.

§ 3

Aufgaben

(1) Aufgabe der Verfassungsschutzbehörde ist die Sammlung
und Auswertung von Informationen, insbesondere von sach-
und personenbezogenen Auskünften, Nachrichten und Unter-
lagen, über

1. Bestrebungen, die gegen die freiheitliche demokratische
Grundordnung, den Bestand oder die Sicherheit des Bundes
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oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane
des Bundes oder eines Landes oder ihrer Mitglieder zum
Ziel haben,

2. sicherheitsgefährdende oder geheimdienstliche Tätigkeiten
in der Bundesrepublik Deutschland für eine fremde Macht,

3. Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland, die durch
Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorberei-
tungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik
Deutschland gefährden,

4. Bestrebungen, die gegen den Gedanken der Völkerverstän-
digung (Artikel 9 Abs. 2 des Grundgesetzes) oder gegen das
friedliche Zusammenleben der Völker (Artikel 26 Abs. 1 des
Grundgesetzes) gerichtet sind.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde unterrichtet den Landtag
und die Landesregierung über Art und Ausmaß von Bestre-
bungen und Tätigkeiten nach Absatz 1. 2Die Unterrichtung soll
diese Organe in die Lage versetzen, die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde klärt die Öffentlichkeit auf
der Grundlage ihrer Auswertungsergebnisse durch zusammen-
fassende Berichte und andere Maßnahmen über Bestrebungen
und Tätigkeiten nach Absatz 1 auf. 2Sie tritt solchen Bestrebun-
gen und Tätigkeiten auch durch Angebote zur Information
und zum Ausstieg entgegen. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde wirkt mit

1. bei der Sicherheitsüberprüfung von Personen nach Maßgabe
des Niedersächsischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes,

2. bei technischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von
im öffentlichen Interesse geheimhaltungsbedürftigen Tat-
sachen, Gegenständen oder Erkenntnissen gegen die Kennt-
nisnahme durch Unbefugte,

3. bei der Überprüfung von Personen in sonstigen gesetzlich
vorgesehenen Fällen,

4. bei einer im öffentlichen Interesse liegenden Überprüfung
von Personen mit deren Einverständnis.

§ 4

Begriffsbestimmungen

(1) 1Bestrebungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4
sind politisch bestimmte, ziel- und zweckgerichtete Verhaltens-
weisen in einem oder für einen Personenzusammenschluss.
2Für einen Personenzusammenschluss handelt, wer ihn in sei-
nen Bestrebungen nachdrücklich unterstützt. 3Verhaltens-
weisen von Einzelpersonen, die nicht in einem oder für einen
Personenzusammenschluss handeln, sind Bestrebungen im
Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4, wenn sie auf Anwendung
von Gewalt gerichtet oder aufgrund ihrer Wirkungsweise ge-
eignet sind, ein Schutzgut dieses Gesetzes erheblich zu be-
schädigen.

(2) Im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 sind

1. Bestrebungen gegen den Bestand des Bundes oder eines
Landes: solche, die darauf gerichtet sind, die Freiheit des
Bundes oder eines Landes von fremder Herrschaft aufzu-
heben, ihre staatliche Einheit zu beseitigen oder ein zu ih-
nen gehörendes Gebiet abzutrennen;

2. Bestrebungen gegen die Sicherheit des Bundes oder eines
Landes: solche, die darauf gerichtet sind, den Bund, Län-
der oder deren Einrichtungen in ihrer Funktionsfähigkeit
erheblich zu beeinträchtigen;

3. Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung: solche, die darauf gerichtet sind, einen der in
Absatz 3 genannten Verfassungsgrundsätze zu beseitigen
oder außer Geltung zu setzen.

(3) Zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung im
Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 1 zählen:

1. das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Ab-
stimmungen und durch besondere Organe der Gesetzge-
bung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung
auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmit-
telbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen,

2. die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsmäßige
Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und
der Rechtsprechung an Gesetz und Recht,

3. das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentari-
schen Opposition,

4. die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit
gegenüber der Volksvertretung,

5. die Unabhängigkeit der Gerichte,

6. der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und

7. die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte.

(4) Eine Gefährdung auswärtiger Belange im Sinne des § 3
Abs. 1 Nr. 3 liegt nur dann vor, wenn die Gewalt innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland angewendet oder vorbereitet
wird und sie sich gegen die politische Ordnung oder Einrich-
tungen anderer Staaten richtet oder richten soll.

(5) Gewalt im Sinne dieses Gesetzes ist die erhebliche, ag-
gressive und unmittelbar gegen Personen oder fremde Sachen
gerichtete Anwendung physischer Kraft.

§ 5

Trennungsgebot

1Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse stehen der
Verfassungsschutzbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht
zu. 2Sie darf die Polizei nicht um Maßnahmen ersuchen, zu
denen sie selbst nicht befugt ist, auch nicht im Wege der Amts-
hilfe.

Z w e i t e r  T e i l

Bestimmung zum Beobachtungsobjekt

§ 6

Beobachtungsobjekt

(1) 1Beobachtungsobjekt ist ein Personenzusammenschluss
oder eine Einzelperson nach § 4 Abs. 1, der oder die zur Erfül-
lung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nrn. 1, 3 und 4 planmäßig
beobachtet und aufgeklärt wird. 2Voraussetzung für die Bestim-
mung zum Beobachtungsobjekt sind Tatsachen, die, insgesamt
betrachtet und unter Einbeziehung nachrichtendienstlicher
Erfahrungen aus vergleichbaren Fällen, das Vorliegen einer
Bestrebung nach § 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 belegen. 

(2) 1Das Beobachtungsobjekt wird von der Fachministerin
oder dem Fachminister bestimmt, im Vertretungsfall von der
Staatssekretärin oder dem Staatssekretär oder deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter. 2Die Gründe sind zu dokumentie-
ren. 3Die Bestimmung ist auf höchstens vier Jahre zu befristen.
4Die Verlängerung der Bestimmung um jeweils höchstens vier
Jahre ist zulässig, wenn die Voraussetzung des Absatzes 1
Satz 2 weiterhin erfüllt ist; die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend. 5Wird die Bestimmung nicht verlängert, so ist die Be-
obachtung und Aufklärung unverzüglich zu beenden; die zu
dem Beobachtungsobjekt gespeicherten personenbezogenen
Daten sind nach Maßgabe des § 28 zu löschen.

(3) 1Spätestens zwei Jahre nach der Bestimmung zum Beob-
achtungsobjekt oder einer Verlängerung ist von der Verfas-
sungsschutzbehörde zu prüfen, ob die Voraussetzung des
Absatzes 1 Satz 2 weiterhin erfüllt ist. 2Ist das der Fall, so sind
die Gründe zu dokumentieren. 3Andernfalls ist die Bestimmung
zum Beobachtungsobjekt von der Fachministerin oder dem
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Fachminister aufzuheben, im Vertretungsfall von der Staats-
sekretärin oder dem Staatssekretär oder deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter; Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend. 

(4) Endet die Bestimmung zum Beobachtungsobjekt, so soll
die Verfassungsschutzbehörde den ihr bekannten in dem Per-
sonenzusammenschluss verantwortlich tätigen Personen oder
der Einzelperson die Beendigung der Beobachtung mitteilen.

(5) Zur planmäßigen Beobachtung und Aufklärung nach
Absatz 1 Satz 1 gehört auch die Berücksichtigung derjenigen
Informationen einschließlich personenbezogener Daten, die
gegen die Bestimmung zum Beobachtungsobjekt sprechen.

§ 7

Verdachtsobjekt

(1) 1In einer Verdachtsphase wird durch planmäßige Beob-
achtung und Aufklärung eines Personenzusammenschlusses
oder einer Einzelperson (Verdachtsobjekt) geprüft, ob das Ver-
dachtsobjekt die Voraussetzung des § 6 Abs. 1 Satz 2 erfüllt.
2Voraussetzung für die Bestimmung zum Verdachtsobjekt sind
tatsächliche Anhaltspunkte, die, insgesamt betrachtet und un-
ter Einbeziehung nachrichtendienstlicher Erfahrungen aus
vergleichbaren Fällen, den Verdacht einer Bestrebung nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 rechtfertigen.

(2) 1Die Gründe für die Bestimmung zum Verdachtsobjekt
und der Zeitpunkt des Beginns der Verdachtsphase sind zu
dokumentieren. 2Die Verdachtsphase ist auf zwei Jahre be-
grenzt. 3Die Verdachtsphase kann einmalig um höchstens
zwei Jahre verlängert werden, wenn die Voraussetzung des
Absatzes 1 Satz 2 weiterhin erfüllt ist; die Gründe sind zu do-
kumentieren. 4Endet die Verdachtsphase, ohne dass das Ver-
dachtsobjekt zum Beobachtungsobjekt bestimmt wird, so ist
die Beobachtung und Aufklärung unverzüglich zu beenden;
die zu dem Verdachtsobjekt gespeicherten personenbezogenen
Daten sind nach Maßgabe des § 28 zu löschen. 5§ 6 Abs. 5 gilt
entsprechend.

§ 8

Verdachtsgewinnung

(1) 1In einer Verdachtsgewinnungsphase wird geprüft, ob die
Voraussetzung des § 7 Abs. 1 Satz 2 erfüllt ist. 2Voraussetzung
für den Beginn der Verdachtsgewinnungsphase sind tatsächli-
che Anhaltspunkte, die, insgesamt betrachtet und unter Ein-
beziehung nachrichtendienstlicher Erfahrungen aus vergleich-
baren Fällen, den Anfangsverdacht einer Bestrebung nach § 3
Abs. 1 Nr. 1, 3 oder 4 begründen.

(2) 1Die Gründe für den Beginn der Verdachtsgewinnungs-
phase und der Zeitpunkt ihres Beginns sind zu dokumentieren.
2Die Verdachtsgewinnungsphase ist auf ein Jahr begrenzt. 3Endet
die Verdachtsgewinnungsphase, ohne dass ein Verdachtsob-
jekt oder ein Beobachtungsobjekt bestimmt wird, so ist die
Prüfung unverzüglich zu beenden; die in der Verdachtsgewin-
nungsphase gespeicherten personenbezogenen Daten sind nach
Maßgabe des § 28 zu löschen. 4§ 6 Abs. 5 gilt entsprechend.

D r i t t e r  T e i l

Befugnisse zur Datenverarbeitung

E r s t e s  K a p i t e l

Allgemeine Vorschriften

§ 9

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

1Die Verfassungsschutzbehörde ist an die allgemeinen Rechts-
vorschriften gebunden. 2Bei der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten hat sie von mehreren geeigneten Maßnahmen
diejenige zu wählen, die Betroffene voraussichtlich am wenigs-

ten beeinträchtigt. 3Eine Maßnahme darf keinen Nachteil her-
beiführen, der erkennbar außer Verhältnis zu dem beabsich-
tigten Erfolg steht.

§ 10

Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung

(1) Eine Datenerhebung darf nicht angeordnet werden, wenn
tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dadurch nicht
nur zufällig Daten erhoben werden, die dem Kernbereich pri-
vater Lebensgestaltung zuzurechnen sind.

(2) 1Wenn sich während einer bereits laufenden Datenerhe-
bung tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Daten
aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erhoben wer-
den, ist die Datenerhebung unverzüglich und so lange wie er-
forderlich zu unterbrechen, soweit dies informationstechnisch
möglich ist und dadurch die Datenerhebung den Betroffenen
nicht bekannt wird. 2Bereits erhobene Daten aus dem Kernbe-
reich privater Lebensgestaltung dürfen nicht gespeichert, ver-
ändert, genutzt oder übermittelt werden; sie sind unverzüglich
unter Aufsicht einer oder eines besonders bestellten, mit der
Auswertung nicht befassten Beschäftigten, die oder der die
Befähigung zum Richteramt hat, zu löschen. 3Die Tatsache,
dass Daten aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung er-
hoben wurden, und deren Löschung sind zu dokumentieren.
4Die in der Dokumentation enthaltenen Daten dürfen aus-
schließlich zur Datenschutzkontrolle verwendet werden. 5Sie
sind zu löschen, wenn seit einer Mitteilung nach § 22 Abs. 1
ein Jahr vergangen ist oder es einer Mitteilung gemäß § 22
Abs. 3 endgültig nicht bedarf, frühestens jedoch zwei Jahre
nach der Dokumentation.

(3) Ergeben sich erst bei der Speicherung, Veränderung oder
Nutzung von Daten tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass
Daten dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurech-
nen sind, so gilt Absatz 2 Sätze 2 bis 5 entsprechend.

(4) Daten aus dem durch das Berufsgeheimnis geschützten
Vertrauensverhältnis nach den §§ 53 und 53 a der Strafpro-
zessordnung (StPO) sind dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung zuzurechnen.

(5) Bestehen Zweifel, ob Daten dem Kernbereich privater
Lebensgestaltung zuzurechnen sind, so sind diese der Leiterin
oder dem Leiter der Verfassungsschutzabteilung zur Entschei-
dung über die Zurechnung vorzulegen.

§ 11

Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs

Für die Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldever-
kehrs einschließlich der Verarbeitung der durch eine solche
Maßnahme erlangten personenbezogenen Daten gelten die Vor-
schriften des Artikel 10-Gesetzes.

Z w e i t e s  K a p i t e l

Erhebung und sonstige Kenntnisnahme

§ 12

Allgemeine Befugnis zur Datenerhebung

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf die zu einer plan-
mäßigen Beobachtung und Aufklärung nach § 6 Abs. 1 Satz 1
oder § 7 Abs. 1 Satz 1 oder zu einer Prüfung nach § 8 Abs. 1
Satz 1 erforderlichen personenbezogenen Daten erheben, so-
weit in den Vorschriften dieses Kapitels nicht anderes geregelt
ist. 2In der Verdachtsgewinnungsphase darf die Verfassungs-
schutzbehörde personenbezogene Daten nur aus allgemein zu-
gänglichen Quellen erheben. 3Voraussetzung für die Erhebung
von personenbezogenen Daten zur Erfüllung der Aufgabe nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ist das Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte,
die, insgesamt betrachtet und unter Einbeziehung nachrichten-
dienstlicher Erfahrungen aus vergleichbaren Fällen, den Ver-
dacht einer Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 rechtfertigen.
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(2) 1Werden personenbezogene Daten bei Betroffenen mit de-
ren Kenntnis erhoben, so ist der Erhebungszweck anzugeben.
2Werden personenbezogene Daten bei Dritten außerhalb des
öffentlichen Bereichs erhoben, so ist der Erhebungszweck auf
deren Verlangen anzugeben. 3Die Betroffenen und die Dritten
sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. 

(3) Ist zum Zweck der Erhebung die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten unerlässlich, so dürfen schutzwürdige
Interessen der Betroffenen nur im unvermeidbaren Umfang
beeinträchtigt werden.

§ 13

Erhebung personenbezogener Daten von Minderjährigen

(1) Die Erhebung von personenbezogenen Daten über eine
minderjährige Person, die das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, ist unzulässig.

(2) Die Erhebung von Daten über eine minderjährige Person,
die das 14. Lebensjahr, aber noch nicht das 16. Lebensjahr voll-
endet hat, ist nur zulässig, wenn

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass
sie eine Straftat nach § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes plant,
begeht oder begangen hat,

2. nach den Umständen des Einzelfalls nicht ausgeschlossen
werden kann, dass die Erhebung zur Abwehr einer Gefahr
für Leib oder Leben erforderlich ist, oder

3. tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie eine
Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ausübt.

(3) Die Erhebung von Daten über eine minderjährige Person,
die das 16. Lebensjahr vollendet hat, ist nur zulässig, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie

1. in einem oder für ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt
tätig ist, das auf die Anwendung oder Vorbereitung von Ge-
walt gerichtet ist, und sie diese Ausrichtung fördert,

2. in herausgehobener Funktion in einem Beobachtungs- oder
Verdachtsobjekt tätig ist oder

3. eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ausübt.

(4) 1Die Datenerhebung darf kein Verhalten einer Person aus
der Zeit vor Vollendung ihres 14. Lebensjahres erfassen. 2Das
Verhalten einer Person aus der Zeit zwischen Vollendung ihres
14. und 16. Lebensjahres darf die Datenerhebung nur erfassen,
wenn zum Zeitpunkt dieses Verhaltens die Voraussetzungen
des Absatzes 2 vorlagen. 3Das Verhalten einer Person aus der
Zeit zwischen Vollendung ihres 16. und 18. Lebensjahres darf
die Datenerhebung nur erfassen, wenn zum Zeitpunkt dieses
Verhaltens die Voraussetzungen des Absatzes 3 vorlagen.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit minderjährige
Personen von der Datenerhebung unvermeidbar als Dritte be-
troffen werden.

§ 14

Nachrichtendienstliche Mittel

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erhebung per-
sonenbezogener Daten nur folgende nachrichtendienstliche
Mittel einsetzen:

1. verdeckte Ermittlungen bei Betroffenen und Dritten unter
den Voraussetzungen des § 15;

2. verdecktes Mithören ohne Inanspruchnahme technischer
Mittel unter den Voraussetzungen des § 15;

3. Teilnahme an einer Kommunikationsbeziehung im Inter-
net unter einer Legende (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) und unter
Ausnutzung eines schutzwürdigen Vertrauens der oder
des Betroffenen oder Dritten, um ansonsten nicht zugäng-
liche Daten zu erhalten, unter den Voraussetzungen des
§ 15;

4. planmäßig angelegte verdeckte Personenbeobachtung (Ob-
servation), auch unter Einsatz besonderer für Observa-
tionszwecke bestimmter technischer Mittel, soweit dieser
Einsatz allein der Bestimmung des jeweiligen Aufenthalts-
ortes der beobachteten Person dient, unter den Vorausset-
zungen des § 15;

5. einzelne verdeckt angefertigte fotografische Bildaufzeich-
nungen außerhalb von Wohnungen unter den Vorausset-
zungen des § 15;

6. Inanspruchnahme von

a) Personen, deren planmäßig angelegte Zusammenarbeit
mit der Verfassungsschutzbehörde Dritten nicht be-
kannt ist (Vertrauenspersonen),

b) Personen, die in Einzelfällen Hinweise geben und deren
Zusammenarbeit mit der Verfassungsschutzbehörde
Dritten nicht bekannt ist (sonstige geheime Informan-
tinnen und Informanten), 

c) Personen mit einer bereits bestehenden Verbindung
zu einem Nachrichtendienst einer fremden Macht, die
zum Zweck der Spionageabwehr überworben worden
sind (überworbene Agentinnen und Agenten), sowie

d) Personen, die der Verfassungsschutzbehörde logistische
oder sonstige Hilfe leisten, ohne Vertrauenspersonen,
sonstige geheime Informantinnen oder Informanten
oder überworbene Agentinnen oder Agenten zu sein
(Gewährspersonen), 

unter den Voraussetzungen der §§ 15 und 16;

7. Observation, die innerhalb einer Woche insgesamt länger
als 24 Stunden oder über einen Zeitraum von einer Wo-
che hinaus durchgeführt wird (längerfristige Observation)
oder bei der besondere für Observationszwecke bestimmte
technische Mittel zu einem anderen als dem in Nummer 4
genannten Zweck eingesetzt werden, unter den Voraus-
setzungen der §§ 15 und 17;

8. verdeckt angefertigte Bildübertragungen und Bildaufzeich-
nungen außerhalb von Wohnungen, die nicht unter Num-
mer 5 fallen, unter den Voraussetzungen der §§ 15 und 17;

9. Einsatz von hauptamtlichen Beschäftigten der Verfassungs-
schutzbehörde, die planmäßig angelegt und langfristig
unter einer Legende (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) personenbe-
zogene Daten erheben (verdeckte Ermittlerinnen und Er-
mittler), unter den Voraussetzungen der §§ 15 und 18;

10. verdecktes Mithören und Aufzeichnen des nicht öffentlich
gesprochenen Wortes unter Einsatz technischer Mittel
außerhalb von Wohnungen unter den Voraussetzungen
der §§ 15 und 19;

11. technische Mittel, mit denen zur Ermittlung der Geräte-
und der Kartennummern aktiv geschaltete Mobilfunk-
endeinrichtungen zur Datenabsendung an eine Stelle außer-
halb des Telekommunikationsnetzes veranlasst werden,
unter den Voraussetzungen der §§ 15 und 19;

12. Beobachtung des Funkverkehrs auf nicht für den allge-
meinen Empfang bestimmten Kanälen unter den Voraus-
setzungen der §§ 15 und 19;

13. Überwachung des Brief-, Post- und Fernmeldeverkehrs
nach Maßgabe des § 11.

2Die durch den Einsatz besonderer für Observationszwecke
bestimmter technischer Mittel nach Satz 1 Nr. 4 erhobenen
Daten dürfen nicht zu einem Bewegungsbild verbunden wer-
den. 3Die in Satz 1 Nrn. 5 und 8 genannten Mittel dürfen
nicht gegen Versammlungen im Sinne des Niedersächsischen
Versammlungsgesetzes (NVersG) eingesetzt werden. 4Der Ein-
satz unbemannter Fluggeräte ist unzulässig.

(2) 1Soweit es für den Einsatz eines nachrichtendienstlichen
Mittels nach Absatz 1 erforderlich ist, darf die Verfassungs-
schutzbehörde

1. fingierte biografische, berufliche oder gewerbliche Angaben
(Legende) mit Ausnahme solcher beruflichen Angaben ver-
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wenden, die sich auf Berufsgeheimnisträgerinnen oder Be-
rufsgeheimnisträger nach § 53 StPO oder Berufshelferinnen
oder Berufshelfer nach § 53 a StPO beziehen, und

2. Tarnpapiere und Tarnkennzeichen beschaffen, herstellen
und verwenden.

2Tarnpapiere und Tarnkennzeichen dürfen auch zum Schutz
der Beschäftigten, Einrichtungen und Gegenstände der Verfas-
sungsschutzbehörde sowie zum Schutz der in Absatz 1 Satz 1
Nr. 6 genannten Personen beschafft, hergestellt und verwen-
det werden. 3Die Behörden des Landes und der Kommunen sind
verpflichtet, der Verfassungsschutzbehörde technische Hilfe bei
der Beschaffung und Herstellung von Tarnpapieren und Tarn-
kennzeichen zu leisten.

§ 15

Allgemeine Voraussetzungen für den Einsatz
nachrichtendienstlicher Mittel 

(1) 1Der Einsatz eines nachrichtendienstlichen Mittels ist un-
zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere,
die Betroffenen weniger beeinträchtigende Weise möglich ist;
dies ist in der Regel anzunehmen, wenn die Information aus
allgemein zugänglichen Quellen erhoben oder durch ein Ersu-
chen nach § 23 beschafft werden kann. 2Der Einsatz eines
nachrichtendienstlichen Mittels darf nicht erkennbar außer
Verhältnis zur Bedeutung des aufzuklärenden Sachverhalts
stehen, insbesondere nicht außer Verhältnis zu der Gefahr, die
von dem jeweiligen Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt oder
der Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ausgeht oder ausgehen kann.
3Der Einsatz eines nachrichtendienstlichen Mittels ist unver-
züglich zu beenden, wenn sein Zweck erreicht ist oder sich An-
haltspunkte dafür ergeben, dass er nicht oder nicht auf diese
Weise erreicht werden kann.

(2) 1Ein nachrichtendienstliches Mittel darf nur eingesetzt
werden, wenn

1. sich der Einsatz gegen ein Beobachtungs- oder Verdachts-
objekt oder gegen eine Person richtet, bei der tatsächliche
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie in diesem oder für
dieses tätig ist,

2. sich der Einsatz gegen eine Person richtet, bei der tatsäch-
liche Anhaltspunkte für die Ausübung einer Tätigkeit nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 vorliegen,

3. sich der Einsatz gegen eine Person richtet, von der aufgrund
bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie mit einer
der in den Nummern 1 und 2 genannten Personen in Ver-
bindung steht und dass deshalb der Einsatz des Mittels un-
umgänglich ist, um Erkenntnisse über ein Beobachtungs-
oder Verdachtsobjekt, das auf die Anwendung oder Vorbe-
reitung von Gewalt gerichtet ist oder aus anderen Gründen
erhebliche Bedeutung hat, oder über eine Tätigkeit nach
§ 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen,

4. dadurch die zur planmäßigen Beobachtung und Aufklä-
rung eines Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts oder zur
Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlichen
Vertrauenspersonen, sonstigen geheimen Informantinnen
und Informanten, überworbenen Agentinnen und Agenten
sowie Gewährspersonen gewonnen oder überprüft werden
können oder

5. dies zum Schutz der Beschäftigten, Einrichtungen und Ge-
genstände der Verfassungsschutzbehörde sowie zum Schutz
der Vertrauenspersonen, sonstigen geheimen Informan-
tinnen und Informanten, überworbenen Agentinnen und
Agenten sowie Gewährspersonen erforderlich ist.

2Ein nachrichtendienstliches Mittel darf auch eingesetzt wer-
den, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(3) Bei dem Einsatz eines nachrichtendienstlichen Mittels
dürfen die Beschäftigten der Verfassungsschutzbehörde keine
Straftaten begehen. 

(4) Die Zielsetzung und die Aktivitäten von Beobachtungs-
und Verdachtsobjekten dürfen von der Verfassungsschutzbe-
hörde weder unmittelbar noch mittelbar steuernd beeinflusst
werden.

§ 16

Besondere Voraussetzungen für die 
Inanspruchnahme von Personen

(1) 1Vertrauenspersonen, sonstige geheime Informantinnen
und Informanten, überworbene Agentinnen und Agenten so-
wie Gewährspersonen dürfen nur in Anspruch genommen
werden, wenn

1. sie volljährig sind,

2. keine tatsächlichen Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie
rechtswidrig einen Straftatbestand von besonderer Bedeu-
tung (Absatz 6) verwirklicht haben,

3. die Geld- oder Sachzuwendungen für die Inanspruchnahme
einer Vertrauensperson nicht auf Dauer deren wesentliche
Lebensgrundlage sind,

4. sie nicht ein Angebot zum Ausstieg annehmen und nicht die
Absicht dazu haben und

5. sie nicht 

a) Mandatsträgerin oder Mandatsträger des Europäischen
Parlaments, des Bundestages oder eines Landesparla-
ments oder 

b) Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer solchen Mandats-
trägerin oder eines solchen Mandatsträgers oder einer
Fraktion oder Gruppe eines solchen Parlaments

sind.
2Die Verfassungsschutzbehörde darf Berufsgeheimnisträgerin-
nen und Berufsgeheimnisträger (§ 53 StPO) sowie Berufshelfe-
rinnen und Berufshelfer (§ 53 a StPO) nicht von sich aus in
Anspruch nehmen.

(2) 1Eine Vertrauensperson darf dauerhaft nur in einem Be-
obachtungs- oder Verdachtsobjekt in Anspruch genommen
werden, das auf die Anwendung oder Vorbereitung von Gewalt
gerichtet ist oder aus anderen Gründen erhebliche Bedeutung
hat. 2Wenn die erhebliche Bedeutung eines Verdachtsobjekts
noch nicht festgestellt werden kann und zu dessen Beobach-
tung und Aufklärung andere nachrichtendienstliche Mittel nicht
denselben Erfolg versprechen, darf abweichend von Satz 1
eine Vertrauensperson vorübergehend in diesem Verdachts-
objekt in Anspruch genommen werden. 3Die vorübergehende
Inanspruchnahme ist spätestens mit dem Ende der Verdachts-
phase (§ 7 Abs. 2 Sätze 2 bis 4) zu beenden. 

(3) 1Bei Vertrauenspersonen sowie überworbenen Agentinnen
und Agenten soll der Zeitraum zwischen dem ersten Heran-
treten an die Person und dem Beginn der planmäßig angeleg-
ten Zusammenarbeit (Werbung) ein Jahr nicht überschreiten.
2Die Werbung einer Vertrauensperson darf erst beginnen,
wenn die G 10-Kommission die Zustimmung nach § 21 Abs. 5
Satz 5 erteilt hat. 3Vertrauenspersonen sowie überworbene
Agentinnen und Agenten sollen höchstens fünf Jahre von der-
selben oder demselben Beschäftigten der Verfassungsschutz-
behörde geführt werden. 4Ihre Werbung und Inanspruch-
nahme sind fortlaufend zu dokumentieren. 5Die Sätze 3 und 4
gelten für die Betreuung sonstiger geheimer Informantinnen
und Informanten entsprechend.

(4) 1Eine in Absatz 1 genannte Person darf nur folgende Straf-
tatbestände verwirklichen:

1. § 84 Abs. 2, § 85 Abs. 2, § 86 Abs. 1, §§ 86 a, 98, 99, 129,
129 a sowie 129 b Abs. 1 Satz 1 des Strafgesetzbuchs (StGB),
soweit er auf § 129 a StGB verweist,

2. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 2 und 4 bis 6 NVersG und

3. § 20 des Vereinsgesetzes.
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2Dabei darf weder auf die Gründung einer strafbaren Vereini-
gung hingewirkt noch eine steuernde Einflussnahme auf sie
ausgeübt werden. 3Erlaubt sind nur solche Handlungen, die
unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall
unumgänglich sind.

(5) 1Liegen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme
einer in Absatz 1 genannten Person nicht mehr vor, so ist die
Inanspruchnahme unverzüglich zu beenden. 2Wird die Inan-
spruchnahme beendet, weil sich tatsächliche Anhaltspunkte
ergeben haben, dass die Person rechtswidrig einen Straftatbe-
stand von besonderer Bedeutung (Absatz 6) verwirklicht hat,
so sind die Strafverfolgungsbehörden zu unterrichten, wenn
nicht der Schutz von Leib und Leben der in Anspruch genom-
menen Person ein Unterlassen erfordert.

(6) Straftaten von besonderer Bedeutung im Sinne dieser Vor-
schrift sind

1. Verbrechen,

2. die in § 138 StGB genannten Vergehen,

3. Vergehen nach § 129 StGB sowie

4. gewerbs- oder bandenmäßig begangene Vergehen nach

a) den §§ 243, 244, 260, 261, 263 bis 264 a, 265 b, 266,
283, 283 a, 291 und 324 bis 330 StGB,

b) § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. c und d des Waffenge-
setzes,

c) § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 und § 29 a Abs. 1 Nr. 2 des Be-
täubungsmittelgesetzes sowie

d) den §§ 96 und 97 des Aufenthaltsgesetzes.

§ 17

Besondere Voraussetzungen für Observationen 
sowie Bildübertragungen und Bildaufzeichnungen

Die Verfassungsschutzbehörde darf die nachrichtendienst-
lichen Mittel der Observation nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7
sowie der Bildübertragungen und Bildaufzeichnungen nach
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 nur einsetzen, um Erkenntnisse über
ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt, das auf die Anwen-
dung oder Vorbereitung von Gewalt gerichtet ist oder aus an-
deren Gründen erhebliche Bedeutung hat, oder über eine
Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

§ 18

Besondere Voraussetzungen für den Einsatz
verdeckter Ermittlerinnen und Ermittler

(1) Eine verdeckte Ermittlerin oder ein verdeckter Ermittler
darf nur unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und
des § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes eingesetzt werden.

(2) 1Der Einsatz einer verdeckten Ermittlerin oder eines ver-
deckten Ermittlers ist fortlaufend zu dokumentieren. 2§ 16 Abs. 4
gilt für verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler entsprechend.

§ 19

Besondere Voraussetzungen für den Einsatz 
bestimmter technischer Mittel

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf ein technisches Mittel
nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 10 bis 12 nur unter den Voraus-
setzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 3 Abs. 1 des Artikel 10-
Gesetzes einsetzen.

(2) Der Einsatz eines technischen Mittels nach § 14 Abs. 1
Satz 1 Nr. 11 darf sich nur gegen eine Person richten, bei der

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass
sie eine Straftat nach § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes
plant, begeht oder begangen hat, oder

2. aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie
über ihren Teilnehmeranschluss für eine Person nach Num-
mer 1 bestimmte oder von ihr herrührende Mitteilungen
entgegennimmt oder weitergibt oder dass eine Person nach
Nummer 1 ihren Teilnehmeranschluss nutzt, und dass
deshalb der Einsatz unumgänglich ist, um Erkenntnisse
über ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt oder über
eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

§ 20

Besondere Auskunftsverlangen

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann anordnen, dass ein
Diensteanbieter nach § 2 Satz 1 Nr. 1 des Telemediengesetzes
(TMG) ihr Auskunft erteilt 

1. zu Bestandsdaten (§ 14 TMG) oder

2. zu Nutzungsdaten (§ 15 Abs. 1 TMG).
2Die Erteilung einer Auskunft nach Satz 1 darf nur im Einzel-
fall und unter der Voraussetzung angeordnet werden, dass sie
zu einer planmäßigen Beobachtung und Aufklärung nach § 6
Abs. 1 Satz 1 oder § 7 Abs. 1 Satz 1 oder zur Erfüllung der Auf-
gabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist und dass tatsächli-
che Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Gefahr für ein in
§ 3 Abs. 1 genanntes Schutzgut vorliegen. 3Zur Erfüllung der
Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 darf die Erteilung einer Aus-
kunft zu Nutzungsdaten nur angeordnet werden, wenn das
Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt auf die Anwendung oder
Vorbereitung von Gewalt gerichtet ist oder aus anderen Grün-
den erhebliche Bedeutung hat. 4Die Erteilung einer Auskunft zu
Nutzungsdaten darf nur zu einer Person angeordnet werden,

1. bei der tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie
die schwerwiegende Gefahr nachdrücklich fördert, oder 

2. bei der aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist,
dass sie Telemedien für eine Person nach Nummer 1 nutzt
und dass deshalb die Anordnung unumgänglich ist, um
Erkenntnisse über ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt
oder über eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann anordnen, dass ein
Diensteanbieter nach § 3 Nr. 6 des Telekommunikationsgeset-
zes (TKG) ihr Auskunft erteilt 

1. zu den nach den §§ 95 und 111 TKG erhobenen Bestands-
daten (einfache Bestandsdaten),

2. zu Bestandsdaten nach Nummer 1, mittels derer der Zu-
griff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen, die in
diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt einge-
setzt werden, geschützt wird oder die anhand einer zu einem
bestimmten Zeitpunkt zugewiesenen Internetprotokoll-
Adresse bestimmt werden (besondere Bestandsdaten), oder

3. zu Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 TKG und
sonstigen zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Te-
lekommunikation notwendigen Verkehrsdaten.

2Die Erteilung einer Auskunft nach Satz 1 darf nur angeordnet
werden, wenn sie im Einzelfall zu einer planmäßigen Beobach-
tung und Aufklärung nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder § 7 Abs. 1
Satz 1 oder zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2
erforderlich ist. 3Die Erteilung einer Auskunft zu besonderen
Bestandsdaten und zu Verkehrsdaten darf nur unter den Vor-
aussetzungen des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und des § 3 Abs. 1 des Arti-
kel 10-Gesetzes und nur zu einer Person angeordnet werden,
bei der

1. tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht bestehen, dass
sie eine Straftat nach § 3 Abs. 1 des Artikel 10-Gesetzes plant,
begeht oder begangen hat,

2. aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie
über ihren Teilnehmeranschluss für eine Person nach Num-
mer 1 bestimmte oder von ihr herrührende Mitteilungen
entgegennimmt oder weitergibt oder dass eine Person nach
Nummer 1 ihren Teilnehmeranschluss nutzt und dass des-
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halb die Anordnung unumgänglich ist, um Erkenntnisse
über ein Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt oder über
eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann anordnen, dass 

1. Luftfahrtunternehmen sowie Betreiber von Computerreser-
vierungssystemen und Globalen Distributionssystemen für
Flüge Auskunft zu Namen und Anschriften von Kundinnen
und Kunden sowie zur Inanspruchnahme und den Umstän-
den von Transportleistungen, insbesondere zum Zeitpunkt
von Abfertigung und Abflug und zum Buchungsweg, sowie

2. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Finanz-
unternehmen Auskunft zu Konten und Geldanlagen, ins-
besondere zu Kontoständen, Zahlungsein- und -ausgängen
und sonstigen Geldbewegungen, sowie zu Kontoinhaberin-
nen, Kontoinhabern, sonstigen Berechtigten und weiteren
am Zahlungsverkehr Beteiligten,

erteilen. 2Die Erteilung einer Auskunft nach Satz 1 darf nur im
Einzelfall und unter der Voraussetzung angeordnet werden,
dass sie zu einer planmäßigen Beobachtung und Aufklärung
nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder § 7 Abs. 1 Satz 1 oder zur Erfüllung
der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist und dass tat-
sächliche Anhaltspunkte für eine schwerwiegende Gefahr für
ein in § 3 Abs. 1 genanntes Schutzgut vorliegen; Absatz 1 Satz 3
gilt entsprechend. 3Die Erteilung einer Auskunft nach Satz 1
darf nur zu einer Person angeordnet werden, bei der

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass sie die
schwerwiegende Gefahr nachdrücklich fördert, oder

2. aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie
eine in Satz 1 genannte Dienstleistung für eine Person
nach Nummer 1 in Anspruch nimmt und dass deshalb die
Anordnung unumgänglich ist, um Erkenntnisse über ein
Beobachtungs- oder Verdachtsobjekt oder über eine Tätig-
keit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 zu gewinnen.

(4) 1Auskünfte nach den Absätzen 1 und 3 sind unentgelt-
lich zu erteilen. 2Die Verfassungsschutzbehörde hat für die Er-
teilung von Auskünften nach Absatz 2 eine Entschädigung
entsprechend § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetzes zu gewähren.

(5) Anordnungen nach den Absätzen 1 bis 3 und die über-
mittelten Daten dürfen den Betroffenen oder Dritten von den
Verpflichteten nicht mitgeteilt werden.

(6) 1Den Verpflichteten ist es verboten, allein aufgrund einer
Anordnung nach den Absätzen 1 bis 3 einseitige Handlungen
vorzunehmen, die für die Betroffene oder den Betroffenen
nachteilig sind und die über die Erteilung der Auskunft hin-
ausgehen, insbesondere bestehende Verträge oder Geschäfts-
verbindungen zu beenden, ihren Umfang zu beschränken oder
ein Entgelt zu erheben oder zu erhöhen. 2Die Anordnung ist
mit dem ausdrücklichen Hinweis auf dieses Verbot und dar-
auf zu verbinden, dass das Auskunftsersuchen nicht die Aus-
sage beinhaltet, dass sich die betroffene Person rechtswidrig
verhalten hat oder ein darauf gerichteter Verdacht besteht.

§ 21

Verfahrensvorschriften

(1) 1Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel nach § 14
Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7 bis 12 wird von der Fachministerin oder
dem Fachminister angeordnet, im Vertretungsfall von der Staats-
sekretärin oder dem Staatssekretär oder deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter. 2Dasselbe gilt für die Erteilung von
Auskünften zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
besonderen Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Ver-
kehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Daten nach § 20
Abs. 3 Satz 1. 3Der Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel nach
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 4 bis 6 wird von der Leiterin oder dem
Leiter der Verfassungsschutzabteilung oder der Vertreterin oder
dem Vertreter angeordnet. 4Dasselbe gilt für die Erteilung von
Auskünften zu Bestandsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

und zu einfachen Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.
5Die Gründe für die Anordnungen nach den Sätzen 1 bis 4 sind
zu dokumentieren.

(2) 1Anordnungen nach Absatz 1 sind zu befristen auf höchs-
tens

1. drei Jahre in den Fällen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, ein
Jahr in den Fällen der vorübergehenden Inanspruchnahme
einer Vertrauensperson (§ 16 Abs. 2 Satz 2),

2. drei Monate in den Fällen des § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7
bis 12,

3. drei Monate bei der Erteilung von Auskünften zu künftig
anfallenden Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
Verkehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Daten nach
§ 20 Abs. 3 Satz 1.

2Verlängerungen um jeweils höchstens den in Satz 1 genann-
ten Zeitraum sind zulässig, wenn die Voraussetzungen der
Anordnung weiterhin erfüllt sind; Absatz 1 gilt entsprechend.
3Satz 2 gilt nicht für die vorübergehende Inanspruchnahme
einer Vertrauensperson (§ 16 Abs. 2 Satz 2).

(3) 1Anordnungen und Verlängerungen des Einsatzes nach-
richtendienstlicher Mittel nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 7 bis 12
bedürfen der Zustimmung der G 10-Kommission. 2Dasselbe gilt
für Anordnungen und Verlängerungen der Erteilung von Aus-
künften zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, be-
sonderen Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrs-
daten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 sowie Daten nach § 20
Abs. 3 Satz 1. 3Die G 10-Kommission prüft im Rahmen der Er-
teilung der Zustimmung die Zulässigkeit und Notwendigkeit
des Einsatzes des nachrichtendienstlichen Mittels oder des be-
sonderen Auskunftsverlangens. 4Stimmt die G 10-Kommission
einer Anordnung oder Verlängerung nicht zu, so hat die Fach-
ministerin oder der Fachminister, im Vertretungsfall die Staats-
sekretärin oder der Staatssekretär oder deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter, die Anordnung oder Verlängerung
unverzüglich aufzuheben.

(4) 1Bei Gefahr im Verzug kann in den Fällen des Absatzes 3
die Fachministerin oder der Fachminister, im Vertretungsfall
die Staatssekretärin oder der Staatssekretär oder deren oder
dessen Vertreterin oder Vertreter, anordnen, dass der Einsatz
des nachrichtendienstlichen Mittels vor der Zustimmung der
G 10-Kommission begonnen oder die Auskunft vor der Zustim-
mung erteilt wird. 2In diesem Fall ist die Zustimmung unverzüg-
lich nachträglich einzuholen. 3Stimmt die G 10-Kommission
nicht nachträglich zu, so gilt Absatz 3 Satz 4 entsprechend; der
Einsatz des nachrichtendienstlichen Mittels ist unverzüglich
zu beenden. 4Bereits erhobene Daten dürfen nicht gespeichert,
verändert, genutzt oder übermittelt werden; sie sind unverzüg-
lich zu löschen.

(5) 1Die Beobachtungs- und Verdachtsobjekte, in denen die
Inanspruchnahme von Vertrauenspersonen nach Absatz 1
Satz 3 angeordnet werden darf, werden zuvor von der Fach-
ministerin oder dem Fachminister bestimmt, im Vertretungs-
fall von der Staatssekretärin oder dem Staatssekretär oder deren
oder dessen Vertreterin oder Vertreter. 2Die Gründe sind zu
dokumentieren. 3Die Bestimmung ist auf höchstens vier Jahre
zu befristen. 4Die Verlängerung der Bestimmung um jeweils
höchstens vier Jahre ist zulässig, wenn die Voraussetzung des
§ 16 Abs. 2 weiterhin erfüllt ist. 5Die Bestimmung und die Ver-
längerung bedürfen der Zustimmung der G 10-Kommission.
6Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend. 7Stimmt die G 10-Kommis-
sion einer Verlängerung nicht zu, so ist die Inanspruchnahme
von Vertrauenspersonen in dem betroffenen Beobachtungsob-
jekt unverzüglich zu beenden.

(6) 1Die Wahrnehmung der Aufgaben der G 10-Kommission
nach den Absätzen 3 bis 5 obliegt der G 10-Kommission nach
§ 3 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Arti-
kel 10-Gesetzes (Nds. AG G 10). 2§ 3 Abs. 1 Sätze 5 bis 7 und
Abs. 2 bis 4 Nds. AG G 10 gilt entsprechend. 

(7) Die weiteren Einzelheiten des Einsatzes nachrichtendienst-
licher Mittel sind in Dienstvorschriften umfassend zu regeln.
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§ 22

Mitteilung an Betroffene

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde hat den Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 6 bis 12
nach seiner Beendigung den Betroffenen mitzuteilen. 2Dasselbe
gilt für Observationen nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4, soweit
besondere für Observationszwecke bestimmte technische Mit-
tel eingesetzt wurden. 3Die Verfassungsschutzbehörde hat auch
die besonderen Auskunftsverlangen nach Erteilung der Aus-
kunft den Betroffenen mitzuteilen; dies gilt nicht für Aus-
kunftsverlangen zu einfachen Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 1. 4In der Mitteilung ist auf die Rechtsgrundlage für
den Einsatz des nachrichtendienstlichen Mittels oder für das
besondere Auskunftsverlangen und auf das Auskunftsrecht
nach § 30 hinzuweisen. 5Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, wenn
für die Mitteilung in unverhältnismäßiger Weise weitere Da-
ten der betroffenen Person erhoben werden müssten. 

(2) 1Die Mitteilung wird zurückgestellt, solange

1. eine Gefährdung des Zwecks des Einsatzes des nachrich-
tendienstlichen Mittels oder des besonderen Auskunftsver-
langens nicht ausgeschlossen werden kann,

2. durch das Bekanntwerden des Einsatzes des nachrichten-
dienstlichen Mittels oder des besonderen Auskunftsver-
langens Leib, Leben, Freiheit oder ähnlich schutzwürdige
Belange einer Person gefährdet werden,

3. ihr überwiegende schutzwürdige Belange einer anderen be-
troffenen Person entgegenstehen oder

4. durch das Bekanntwerden des Einsatzes des nachrichten-
dienstlichen Mittels der weitere Einsatz der in § 14 Abs. 1
Satz 1 Nrn. 6 und 9 genannten Personen gefährdet wird
und deshalb die Interessen der betroffenen Person zurück-
treten müssen.

2Wird die Mitteilung nicht innerhalb eines Jahres nach der Be-
endigung des Einsatzes des nachrichtendienstlichen Mittels
oder der Erteilung der Auskunft vorgenommen, so bedarf die
Zurückstellung der Zustimmung der G 10-Kommission. 3Stimmt
die G 10-Kommission der Zurückstellung zu, so hat sie diese
zu befristen. 4Auch jede weitere Zurückstellung bedarf der
Zustimmung der G 10-Kommission; Satz 3 gilt entsprechend.
5Stimmt die G 10-Kommission der Zurückstellung oder der
weiteren Zurückstellung nicht zu oder entfällt zwischenzeit-
lich der Grund für die Zurückstellung, so ist die Mitteilung
unverzüglich von der Verfassungsschutzbehörde vorzuneh-
men. 6Die Sätze 2 bis 5 gelten nicht für die Mitteilung des Ein-
satzes nachrichtendienstlicher Mittel nach § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 und für die Mitteilung von besonderen Auskunftsverlan-
gen zu Bestandsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1. 7Wird in
diesen Fällen die Mitteilung nicht innerhalb von zwei Jahren
nach der Erteilung der Auskunft vorgenommen, so ist die Zu-
rückstellung unter Angabe des Grundes der oder dem Landes-
beauftragten für den Datenschutz mitzuteilen.

(3) 1Einer Mitteilung bedarf es endgültig nicht, wenn

1. die Voraussetzung der Zurückstellung auch fünf Jahre nach
Beendigung des Einsatzes des nachrichtendienstlichen Mit-
tels oder nach Erteilung der Auskunft noch nicht entfallen
ist,

2. die Voraussetzungen der Zurückstellung mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht ent-
fallen werden,

3. die Voraussetzungen für eine Löschung der Daten vorliegen
und

4. die G 10-Kommission zustimmt.
2Bei nachrichtendienstlichen Mitteln nach § 14 Abs. 1 Satz 1
Nr. 4 und bei besonderen Auskunftsverlangen zu Bestandsda-
ten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bedarf es abweichend von
Satz 1 Nr. 4 der Zustimmung der oder des Landesbeauftragten
für den Datenschutz.

§ 23

Ersuchen und automatisierte Abrufverfahren

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf zur planmäßigen
Beobachtung und Aufklärung eines Beobachtungs- oder Ver-
dachtsobjekts sowie zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1
Nr. 2 die Behörden des Landes, insbesondere die Staatsanwalt-
schaften und die Polizeibehörden, sowie die der ausschließ-
lichen Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften,
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts um Übermitt-
lung personenbezogener Daten ersuchen, wenn diese nicht
aus allgemein zugänglichen Quellen oder nur mit übermäßi-
gem Aufwand oder nur durch eine die betroffene Person stär-
ker belastende Maßnahme erhoben werden können. 2Die
Gründe für das Ersuchen sind zu dokumentieren.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf anstelle eines Er-
suchens nach Absatz 1 oder § 18 Abs. 3 Satz 2 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes (BVerfSchG) automatisierte Abruf-
verfahren nutzen, soweit die Nutzung eines automatisierten
Abrufverfahrens durch die Verfassungsschutzbehörden aus-
drücklich gesetzlich geregelt ist. 2Die Einrichtung eines auto-
matisierten Abrufverfahrens wird von der Leiterin oder dem
Leiter der Verfassungsschutzabteilung oder der Vertreterin
oder dem Vertreter angeordnet. 3Soweit die gesetzlichen Rege-
lungen nach Satz 1 die abrufende Stelle nicht zur Dokumenta-
tion der Abrufe verpflichten, sind die Gründe für den Abruf
im automatisierten Abrufverfahren zu dokumentieren.

(3) 1Die ersuchte Behörde, Körperschaft, Anstalt oder Stif-
tung ist verpflichtet, die Daten zu übermitteln. 2Sie darf nur
solche Daten übermitteln, die bei ihr bereits bekannt sind
oder von ihr aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen
werden können. 3Erweisen sich personenbezogene Daten nach
ihrer Übermittlung als unvollständig oder unrichtig, so sind
sie gegenüber der empfangenden Verfassungsschutzbehörde
unverzüglich zu ergänzen oder zu berichtigen, es sei denn,
dass der Mangel für die Beurteilung des Sachverhalts offen-
sichtlich ohne Bedeutung ist.

(4) Um Übermittlung personenbezogener Daten, die von einer
Staatsanwaltschaft oder einer Polizeibehörde aufgrund einer
strafprozessualen Zwangsmaßnahme oder durch den Einsatz
besonderer Mittel und Methoden der Datenerhebung (§ 30
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 des Niedersächsischen Gesetzes über die
Sicherheit und Ordnung — Nds. SOG —) erhoben worden
sind, darf nur ersucht werden, wenn die Daten auch von der
Verfassungsschutzbehörde mit einem vergleichbaren nach-
richtendienstlichen Mittel oder besonderen Auskunftsverlan-
gen hätten erhoben werden dürfen.

(5) 1Um die Übermittlung personenbezogener Daten, die auf-
grund einer strafprozessualen Zwangsmaßnahme oder einer
dieser vergleichbaren Maßnahme nach dem Niedersächsischen
Gesetz über die Sicherheit und Ordnung erhoben worden sind,
zu der die Verfassungsschutzbehörde nach diesem Gesetz
nicht befugt ist, darf nur ersucht werden, wenn dies zur plan-
mäßigen Beobachtung und Aufklärung eines Beobachtungs-
oder Verdachtsobjekts, das auf die Anwendung oder Vorberei-
tung von Gewalt gerichtet ist, oder zur Erfüllung der Aufgabe
nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist. 2Satz 1 gilt nicht für Er-
suchen um Übermittlung von personenbezogenen Daten, die
aufgrund einer Identitätsfeststellung nach § 163 b StPO, auch
in Verbindung mit § 111 Abs. 3 StPO, oder nach § 13 Nds. SOG
erhoben worden sind. 3Ein Ersuchen um die Übermittlung
personenbezogener Daten, die aufgrund einer Wohnraum-
überwachung nach § 100 c StPO oder nach § 35 a Nds. SOG
erlangt worden sind, ist unzulässig.

(6) Die aufgrund eines Ersuchens nach den Absätzen 4 und 5
übermittelten Daten sind von der übermittelnden Staatsan-
waltschaft oder Polizeibehörde unter Angabe des zur Erhebung
eingesetzten Mittels zu kennzeichnen.
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§ 24

Registereinsicht

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur planmäßigen Be-
obachtung und Aufklärung eines Beobachtungs- oder Ver-
dachtsobjekts, das auf die Anwendung oder Vorbereitung von
Gewalt gerichtet ist, sowie zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 die von öffentlichen Stellen geführten Register, ins-
besondere Grundbücher, Personenstandsbücher, Melderegister,
Personalausweisregister, Passregister, Führerscheinkartei, Waf-
fenscheinkartei, einsehen.

(2) 1Die Einsichtnahme ist nur zulässig, wenn

1. ein Ersuchen nach § 23 Abs. 1 oder ein Abruf im automa-
tisierten Abrufverfahren nach § 23 Abs. 2 den Zweck der
Maßnahme gefährden würde und

2. die betroffene Person durch eine anderweitige Datenerhe-
bung unverhältnismäßig beeinträchtigt würde.

2Die Einsichtnahme ist unzulässig, wenn ihr eine gesetzliche
Geheimhaltungsvorschrift oder eine Pflicht zur Wahrung von
Berufsgeheimnissen entgegensteht.

(3) Die Einsichtnahme wird von der Leiterin oder dem Lei-
ter der Verfassungsschutzabteilung oder der Vertreterin oder
dem Vertreter angeordnet.

(4) 1Jede Einsichtnahme ist zu dokumentieren. 2Die in der
Dokumentation enthaltenen Daten dürfen ausschließlich zur
Datenschutzkontrolle verwendet werden. 3Sie sind zwei Jahre
nach der Dokumentation zu löschen.

§ 25

Verpflichtung zur Datenübermittlung 
an die Verfassungsschutzbehörde

(1) Die Behörden des Landes sowie die der ausschließlichen
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstal-
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts übermitteln von
sich aus der Verfassungsschutzbehörde die ihnen bekannt ge-
wordenen Informationen einschließlich personenbezogener
Daten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass
dies zur planmäßigen Beobachtung und Aufklärung eines Be-
obachtungs- oder Verdachtsobjekts, das auf die Anwendung
oder Vorbereitung von Gewalt gerichtet ist, oder zur Erfüllung
der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist.

(2) 1Die Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden des Lan-
des übermitteln von sich aus der Verfassungsschutzbehörde
die ihnen bekannt gewordenen Informationen einschließlich
personenbezogener Daten, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass dies zur planmäßigen Beobachtung und
Aufklärung eines Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts oder
zur Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich
ist. 2Personenbezogene Daten, die aufgrund einer strafprozes-
sualen Zwangsmaßnahme oder einer vergleichbaren Maßnah-
me nach dem Niedersächsischen Gesetz über die Sicherheit
und Ordnung erhoben worden sind, dürfen nur übermittelt
werden, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass dies zur planmäßigen Beobachtung und Aufklärung ei-
nes Beobachtungs- oder Verdachtsobjekts, das auf die Anwen-
dung oder Vorbereitung von Gewalt gerichtet ist, oder zur
Erfüllung der Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 erforderlich ist.
3Die Übermittlung personenbezogener Daten, die aufgrund ei-
ner Wohnraumüberwachung nach § 100 c StPO oder nach
§ 35 a Nds. SOG erlangt worden sind, ist unzulässig. 4Satz 2
gilt nicht für die Übermittlung von personenbezogenen Daten,
die aufgrund einer Identitätsfeststellung nach § 163 b StPO,
auch in Verbindung mit § 111 Abs. 3 StPO, oder nach § 13
Nds. SOG erhoben worden sind. 5Die nach Satz 2 übermittel-
ten Daten sind unter Angabe des zur Erhebung eingesetzten
Mittels zu kennzeichnen.

(3) Die Übermittlung von personenbezogenen Daten über eine
Person, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist un-
zulässig.

(4) § 23 Abs. 3 Satz 3 gilt entsprechend.

D r i t t e s  K a p i t e l

Speicherung, Veränderung, Nutzung, Löschung

§ 26

Speicherung, Veränderung und Nutzung 
personenbezogener Daten, Zweckbindung

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben rechtmäßig erhobenen personenbezogenen Da-
ten speichern, verändern und nutzen, wenn dies zu dem Zweck
erforderlich ist, zu dem sie erhoben worden sind, und

1. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betrof-
fene Person in dem oder für das Beobachtungs- oder Ver-
dachtsobjekt tätig ist,

2. tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die betrof-
fene Person eine Tätigkeit nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 ausübt,

3. aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass die
betroffene Person mit einer der in den Nummern 1 und 2
genannten Personen in Verbindung steht und dass deshalb
die Speicherung, Veränderung oder Nutzung zur planmä-
ßigen Beobachtung und Aufklärung eines Beobachtungs-
oder Verdachtsobjekts, das auf die Anwendung oder Vor-
bereitung von Gewalt gerichtet ist, oder zur Erfüllung der
Aufgabe nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 unumgänglich ist, oder

4. dies zur Gewinnung oder Überprüfung von Vertrauensper-
sonen, sonstigen geheimen Informantinnen oder Informan-
ten, überworbenen Agentinnen oder Agenten oder Gewährs-
personen erforderlich ist.

2Die in Satz 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen gelten
nicht in der Verdachtsgewinnungsphase. 3Sind mit personen-
bezogenen Daten, die nach Satz 1 gespeichert, verändert und
genutzt werden dürfen, weitere Daten von betroffenen Perso-
nen oder von Dritten so verbunden, dass sie nicht oder nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand getrennt werden können,
so dürfen sie gemeinsam mit den Daten nach Satz 1 gespeichert
werden; sie sind zu sperren.

(2) 1Die mit nachrichtendienstlichen Mitteln oder durch ein
besonderes Auskunftsverlangen erhobenen personenbezogenen
Daten sind unter Angabe des eingesetzten Mittels zu kennzeich-
nen. 2Bei den nach § 23 Abs. 6 gekennzeichneten Daten ist die
Kennzeichnung beizubehalten.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf die personenbezo-
genen Daten, von denen sie durch Übermittlung nach § 25
rechtmäßig Kenntnis erlangt hat, nur speichern, verändern
und nutzen, wenn dies zu einem Zweck erforderlich ist, zu
dem sie die übermittelnde Behörde gemäß § 23 um Übermitt-
lung dieser Daten hätte ersuchen dürfen, und wenn die in
Absatz 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllt
sind. 2Die Zweckbestimmung ist bei der Speicherung festzule-
gen. 3Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 4Bei den nach § 25
Abs. 2 Satz 5 gekennzeichneten Daten ist die Kennzeichnung
beizubehalten.

(4) Die Speicherung von personenbezogenen Daten über
eine minderjährige Person ist nur unter den Voraussetzungen
des § 13 Abs. 4 zulässig.

§ 27

Speicherung, Veränderung und Nutzung 
personenbezogener Daten zu anderen Zwecken

1Eine Speicherung, Veränderung oder Nutzung der nach
§ 26 gespeicherten Daten für einen anderen in § 12 Abs. 1 ge-
nannten Zweck ist zulässig, wenn die Daten zur Erfüllung die-
ses Zwecks erforderlich sind und im Fall eines zur Erhebung
eingesetzten nachrichtendienstlichen Mittels oder besonderen
Auskunftsverlangens dieses auch für den anderen Zweck hätte
eingesetzt werden dürfen. 2Die nach § 26 Abs. 3 gespeicherten
Daten dürfen nur unter den dort genannten Voraussetzungen
für einen anderen Zweck gespeichert, verändert und genutzt
werden.
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§ 28

Berichtigung, Löschung und Sperrung von 
personenbezogenen Daten

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde hat personenbezogene
Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 2Sie hat sie zu
ergänzen, wenn sie unvollständig sind und dadurch schutz-
würdige Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt sein
können. 3Wird die Richtigkeit von Daten von der betroffenen
Person bestritten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die
Unrichtigkeit feststellen, so ist dies zu vermerken; die betrof-
fene Person kann sich an die Landesbeauftragte oder den Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz wenden.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde hat personenbezogene Da-
ten zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist oder

2. ihre Kenntnis für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erfor-
derlich ist.

2Die Löschung unterbleibt, wenn Grund zu der Annahme be-
steht, dass durch sie schutzwürdige Interessen der betroffenen
Person beeinträchtigt würden; die entsprechenden Daten sind
zu sperren. 3Ein schutzwürdiges Interesse liegt insbesondere
dann vor, wenn die betroffene Person einen Antrag auf Aus-
kunft nach § 30 gestellt hat oder aufgrund einer Mitteilung
nach § 6 Abs. 4 oder § 22 Abs. 1 die Stellung eines solchen
Antrags zu erwarten ist. 4Gesperrte Daten sind mit einem Ver-
merk über die Sperrung zu versehen; in Verfahren zur auto-
matisierten Verarbeitung ist die Sperrung durch zusätzliche
technische Maßnahmen zu gewährleisten. 5Gesperrte Daten
dürfen nur noch mit Einwilligung der betroffenen Person ver-
ändert, genutzt und übermittelt werden. 6§ 17 Abs. 2 Sätze 2
bis 4 des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes (NDSG) bleibt
unberührt.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei der Einzelfall-
bearbeitung, spätestens nach jeweils drei Jahren, ob personen-
bezogene Daten zu berichtigen oder zu ergänzen, zu löschen
oder zu sperren sind. 2Bei personenbezogenen Daten, die mit
nachrichtendienstlichen Mitteln nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9
bis 12 oder mit besonderen Auskunftsverlangen zu Nutzungs-
daten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, besonderen Bestandsda-
ten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Daten nach § 20 Abs. 3 Satz 1 erhoben
wurden, beträgt die Prüfungsfrist nach Satz 1 sechs Monate. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde prüft bei der Einzelfall-
bearbeitung, spätestens nach jeweils sechs Monaten, ob perso-
nenbezogene Daten über eine minderjährige Person zu berich-
tigen oder zu ergänzen, zu löschen oder zu sperren sind.

(5) 1Die Löschung von personenbezogenen Daten ist zu do-
kumentieren, wenn sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln
oder besonderen Auskunftsverlangen erhoben wurden, die der
Mitteilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen.
2Die in der Dokumentation enthaltenen Daten dürfen aus-
schließlich zur Datenschutzkontrolle verwendet werden. 3Sie
sind zu löschen, wenn seit einer Mitteilung nach § 22 Abs. 1
ein Jahr vergangen ist oder es einer Mitteilung gemäß § 22
Abs. 3 endgültig nicht bedarf, frühestens jedoch zwei Jahre
nach der Dokumentation.

(6) Die Löschung personenbezogener Daten, die mit nachrich-
tendienstlichen Mitteln nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 12
oder mit besonderen Auskunftsverlangen zu Nutzungsdaten
nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, besonderen Bestandsdaten nach
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1
Nr. 3 oder Daten nach § 20 Abs. 3 Satz 1 erhoben wurden, ist
unter Aufsicht einer oder eines besonders bestellten, mit der
Auswertung nicht befassten Beschäftigten, die oder der die
Befähigung zum Richteramt hat, vorzunehmen.

§ 29

Verfahrensbeschreibungen

Vor dem Erlass und vor der Änderung einer Verfahrensbe-
schreibung nach § 8 NDSG ist die oder der Landesbeauftragte
für den Datenschutz anzuhören.

V i e r t e s  K a p i t e l

Auskunft

§ 30

Auskunft an Betroffene

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde erteilt Betroffenen auf
Antrag unentgeltlich Auskunft über die zu ihrer Person gespei-
cherten Daten, den Zweck und die Rechtsgrundlage der Spei-
cherung sowie die Herkunft der Daten und die Empfänger von
Übermittlungen. 2Über Daten aus Akten, die nicht zur Person
der Betroffenen geführt werden, wird Auskunft nur erteilt, so-
weit die Daten, namentlich aufgrund von Angaben der Betrof-
fenen, mit angemessenem Aufwand auffindbar sind. 3Die
Verfassungsschutzbehörde bestimmt Verfahren und Form der
Auskunftserteilung nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) 1Die Auskunftserteilung ist abzulehnen, soweit

1. die Auskunft die öffentliche Sicherheit gefährden oder sonst
dem Wohl des Bundes oder eines Landes Nachteile berei-
ten würde,

2. die Daten oder die Tatsache ihrer Speicherung nach einer
Rechtsvorschrift geheim gehalten werden müssen, 

3. die Interessen eines Dritten an der Geheimhaltung die In-
teressen der antragstellenden Person überwiegen oder

4. durch die Auskunftserteilung Informationsquellen gefähr-
det würden oder die Ausforschung des Erkenntnisstandes
oder der Arbeitsweise der Verfassungsschutzbehörde zu
befürchten ist und deshalb die Interessen der antragstel-
lenden Person ausnahmsweise zurücktreten müssen.

2Die Entscheidung trifft die Leiterin oder der Leiter der Verfas-
sungsschutzabteilung. 3Die Leiterin oder der Leiter der Verfas-
sungsschutzabteilung kann eine besonders bestellte Beschäftigte
oder einen besonders bestellten Beschäftigten, die oder der mit
der Auswertung nicht befasst war und die Befähigung zum
Richteramt hat, damit beauftragen, ebenfalls Entscheidungen
nach Satz 1 zu treffen.

(3) 1Die Ablehnung einer Auskunft bedarf keiner Begrün-
dung, soweit durch die Begründung der Zweck der Ablehnung
gefährdet würde. 2Die Gründe der Ablehnung sind zu doku-
mentieren. 3Wird der antragstellenden Person keine Begründung
für die Ablehnung der Auskunft gegeben, so ist ihr die Rechts-
grundlage dafür zu nennen. 4Ferner ist sie darauf hinzuweisen,
dass sie sich an die Landesbeauftragte oder den Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz wenden kann. 5Der oder dem
Landesbeauftragten ist auf Verlangen die von der antragstel-
lenden Person begehrte Auskunft zu erteilen. 6Mitteilungen
der oder des Landesbeauftragten an die antragstellende Person
dürfen keine Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Ver-
fassungsschutzbehörde zulassen, sofern diese nicht einer wei-
tergehenden Mitteilung zustimmt.

F ü n f t e s  K a p i t e l

Übermittlung

§ 31

Übermittlung personenbezogener Daten 
an Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde übermittelt von sich aus
personenbezogene Daten an die Staatsanwaltschaften und Po-
lizeibehörden des Landes, wenn tatsächliche Anhaltspunkte
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dafür vorliegen, dass dies zur Verfolgung besonders schwerer
Straftaten gemäß § 100 c Abs. 2 StPO oder von Straftaten gemäß
den §§ 87, 88 und 89 StGB unumgänglich ist. 2Den Polizeibe-
hörden des Landes übermittelt die Verfassungsschutzbehörde
von sich aus personenbezogene Daten auch

1. zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Gefahr für den
Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder des Landes,
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für lebens- oder
verteidigungswichtige Einrichtungen (§ 1 Abs. 4 und 5 des
Niedersächsischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes — Nds.
SÜG —) oder für Kulturdenkmale (§ 1 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes), deren Erhaltung im heraus-
ragenden öffentlichen Interesse liegt, oder

2. wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dies
zur Verhütung besonders schwerwiegender Straftaten ge-
mäß § 2 Nr. 10 Nds. SOG oder von Straftaten gemäß den
§§ 87, 88, 89 und 89 a StGB unumgänglich ist.

3Die Übermittlung nach den Sätzen 1 und 2 ist nur zulässig,
wenn das zur Datenerhebung verwendete Mittel auch für den
anderen Zweck hätte angewendet werden dürfen. 4Personen-
bezogene Daten, die nicht durch den Einsatz nachrichten-
dienstlicher Mittel oder durch besondere Auskunftsverlangen
erhoben worden sind, darf die Verfassungsschutzbehörde auch
zu sonstigen Zwecken der Strafverfolgung oder der Gefahren-
abwehr an die Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden des
Landes übermitteln. 5Sind mit personenbezogenen Daten, die
nach den Sätzen 1 bis 4 übermittelt werden dürfen, weitere
Daten der betroffenen Person oder von Dritten so verbunden,
dass eine Trennung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich ist, so dürfen auch diese Daten übermittelt
werden; sie sind zu sperren. 6Die Übermittlung ist unzulässig,
wenn dadurch Informationsquellen oder die Arbeitsweise der
Verfassungsschutzbehörde gefährdet würden und diese Si-
cherheitsinteressen das Interesse an der Strafverfolgung oder
an der Gefahrenabwehr überwiegen.

(2) 1Sind die zu übermittelnden Daten gekennzeichnet (§ 26
Abs. 2 und 3 Satz 4), so ist die Kennzeichnung bei der Über-
mittlung aufrechtzuerhalten. 2Die Fachministerin oder der
Fachminister, im Vertretungsfall die Staatssekretärin oder der
Staatssekretär oder deren oder dessen Vertreterin oder Vertre-
ter, kann anordnen, dass bei der Übermittlung auf die nach
Satz 1 erforderliche Kennzeichnung der Daten verzichtet wird,
wenn dies unerlässlich ist, um die Geheimhaltung der Daten-
erhebung nicht zu gefährden, und die G 10-Kommission zuge-
stimmt hat. 3Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung bereits
vor der Zustimmung getroffen werden. 4In diesem Fall ist die
Zustimmung unverzüglich nachträglich einzuholen. 5Stimmt
die G 10-Kommission nicht nachträglich zu, so ist die Kenn-
zeichnung unverzüglich durch die empfangende Staatsan-
waltschaft oder Polizeibehörde nachzuholen; darauf ist sie
von der Verfassungsschutzbehörde hinzuweisen. 6Die Über-
mittlung ist zu dokumentieren. 7Über die Übermittlung von
personenbezogen Daten, die unter Einsatz nachrichtendienst-
licher Mittel nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 12 oder mit be-
sonderen Auskunftsverlangen zu Nutzungsdaten nach § 20
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, besonderen Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2
Satz 1 Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder
Daten nach § 20 Abs. 3 Satz 1 erhoben wurden, entscheidet
eine besonders bestellte Beschäftigte oder ein besonders be-
stellter Beschäftigter, die oder der mit der Auswertung nicht
befasst war und die Befähigung zum Richteramt hat.

(3) 1Erweisen sich personenbezogene Daten nach ihrer Über-
mittlung als unvollständig oder unrichtig, so sind sie gegen-
über der empfangenden Staatsanwaltschaft oder Polizeibehörde
unverzüglich zu ergänzen oder zu berichtigen, es sei denn,
dass der Mangel für die Beurteilung des Sachverhalts offen-
sichtlich ohne Bedeutung ist. 2Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) 1Die empfangende Staatsanwaltschaft oder Polizeibehör-
de darf die übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie
ihr übermittelt wurden. 2Sind die übermittelten Daten nach

Absatz 2 Satz 1 gekennzeichnet, so hat sie die Kennzeichnung
aufrechtzuerhalten. 3Wurden personenbezogene Daten über-
mittelt, die unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel nach
§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 9 bis 12 oder mit besonderen Auskunfts-
verlangen zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2,
besonderen Bestandsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Ver-
kehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Daten nach § 20
Abs. 3 Satz 1 erhoben worden sind, so prüft die empfangende
Staatsanwaltschaft oder Polizeibehörde unverzüglich und da-
nach in Abständen von höchstens sechs Monaten, ob die
übermittelten Daten für den Zweck erforderlich sind, zu dem
sie übermittelt wurden. 4Soweit die in Satz 3 genannten Daten
für diesen Zweck oder für eine rechtmäßige zweckändernde
Nutzung oder Übermittlung nicht erforderlich sind, sind sie
unverzüglich unter Aufsicht einer oder eines besonders be-
stellten Beschäftigten, die oder der die Befähigung zum Rich-
teramt hat, zu löschen. 5Die Löschung ist zu dokumentieren.
6Die Verfassungsschutzbehörde ist unverzüglich über die Lö-
schung zu unterrichten.

(5) 1Die Polizeibehörden des Landes dürfen die Verfassungs-
schutzbehörde um Übermittlung personenbezogener Daten
ersuchen, wenn diese zur Abwehr einer Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit erforderlich sind. 2Um Übermittlung perso-
nenbezogener Daten, die von der Verfassungsschutzbehörde
durch den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel oder durch
besondere Auskunftsverlangen erhoben worden sind, darf nur
ersucht werden, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1
Satz 2 vorliegen. 3Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflich-
tet, die Daten zu übermitteln; Absatz 1 Sätze 5 und 6 sowie
die Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 4Sie darf nur solche
Daten übermitteln, die bei ihr bereits bekannt sind oder von
ihr aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden
können.

(6) In der Verdachtsgewinnungsphase (§ 8) ist die Übermitt-
lung personenbezogener Daten nicht zulässig.

§ 32

Übermittlung an sonstige Behörden und Stellen

(1) 1An sonstige inländische Behörden darf die Verfassungs-
schutzbehörde personenbezogene Daten übermitteln, wenn dies

1. zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 2 bis 4 erfor-
derlich ist oder 

2. die empfangende Behörde die Daten zu Zwecken der Ge-
fahrenabwehr benötigt.

2An Finanzämter darf die Verfassungsschutzbehörde personen-
bezogene Daten auch übermitteln, wenn dies zu den in § 51
Abs. 3 der Abgabenordnung genannten Zwecken erforderlich
ist. 3Personenbezogene Daten, die durch den Einsatz nachrich-
tendienstlicher Mittel oder durch besondere Auskunftsverlan-
gen erhoben worden sind, darf die Verfassungsschutzbehörde
nach Satz 1 Nr. 2 nur übermitteln, wenn die empfangende Be-
hörde die Daten zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden
Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder des
Landes, für Leib, Leben oder Freiheit einer Person, für lebens-
oder verteidigungswichtige Einrichtungen (§ 1 Abs. 4 und 5
Nds. SÜG) oder für Kulturdenkmale (§ 1 des Niedersächsi-
schen Denkmalschutzgesetzes), deren Erhaltung im herausra-
genden öffentlichen Interesse liegt, benötigt. 4§ 31 Abs. 1 Sätze 5
und 6 sowie Abs. 2, 3 und 6 gilt entsprechend. 5Für die Über-
mittlung an Behörden des Landes gilt auch § 31 Abs. 4 entspre-
chend. 6An Behörden des Bundes und anderer Länder darf nur
übermittelt werden, wenn für die empfangende Behörde den
Vorschriften dieses Gesetzes vergleichbare Datenschutzrege-
lungen gelten.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene
Daten an Dienststellen der alliierten Streitkräfte übermitteln,
soweit dies im Rahmen der Zusammenarbeit nach Artikel 3
des Zusatzabkommens zu dem Abkommen zwischen den Par-
teien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer
Truppen hinsichtlich der in der Bundesrepublik Deutschland
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stationierten ausländischen Truppen vom 3. August 1959
(BGBl. 1961 II S. 1183, 1218) erforderlich ist. 2Die Übermitt-
lung ist zu dokumentieren und der oder dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz mitzuteilen.

(3) 1Die Verfassungsschutzbehörde darf personenbezogene
Daten im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Verfassungs-
schutz an ausländische öffentliche Stellen sowie an über- und
zwischenstaatliche Stellen übermitteln, soweit die Übermittlung
in einem Gesetz, einem Rechtsakt der Europäischen Gemein-
schaften oder einer internationalen Vereinbarung geregelt ist.
2Eine Übermittlung darf auch erfolgen, wenn sie zum Schutz
von Leib oder Leben einer Person erforderlich ist und für die
empfangende Stelle gleichwertige Datenschutzregelungen gel-
ten. 3Die Übermittlung unterbleibt, wenn ihr auswärtige Be-
lange der Bundesrepublik Deutschland oder überwiegende
schutzwürdige Interessen der Betroffenen, insbesondere deren
Schutz vor einer rechtsstaatswidrigen Verfolgung, entgegen-
stehen. 4Die Übermittlung der von einer Ausländerbehörde
empfangenen personenbezogenen Daten unterbleibt, es sei denn,
die Übermittlung ist völkerrechtlich geboten. 5Übermittlungen
nach den Sätzen 1 und 2 sind zu dokumentieren und der oder
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz mitzuteilen.

(4) 1Personenbezogene Daten dürfen an Personen oder Stel-
len außerhalb des öffentlichen Bereichs nicht übermittelt wer-
den, es sei denn, dass dies zum Schutz vor Bestrebungen oder
Tätigkeiten nach § 3 Abs. 1 oder zur Gewährleistung der Si-
cherheit von lebens- oder verteidigungswichtigen Einrichtungen
(§ 1 Abs. 4 und 5 Nds. SÜG) erforderlich ist und die Fachmi-
nisterin oder der Fachminister, im Vertretungsfall die Staats-
sekretärin oder der Staatssekretär oder deren oder dessen
Vertreterin oder Vertreter, der Übermittlung zugestimmt hat.
2Jede Übermittlung ist zu dokumentieren. 3Die in der Doku-
mentation enthaltenen Daten dürfen ausschließlich zur Daten-
schutzkontrolle verwendet werden. 4Sie sind zu löschen, wenn
seit der Mitteilung gemäß Satz 7 ein Jahr vergangen ist, frühes-
tens jedoch zwei Jahre nach der Dokumentation. 5Der Emp-
fänger darf die übermittelten Daten, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie
ihm übermittelt wurden. 6Er ist auf die Verarbeitungsbeschrän-
kung und darauf hinzuweisen, dass sich die Verfassungsschutz-
behörde vorbehält, Auskunft über die Verarbeitung der Daten
zu verlangen. 7Die Übermittlung der personenbezogenen Daten
ist der betroffenen Person durch die Verfassungsschutzbehörde
mitzuteilen, sobald eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung
durch die Mitteilung nicht mehr zu besorgen ist. 

§ 33

Aufklärung der Öffentlichkeit, Verfassungsschutzbericht

(1) 1Die Verfassungsschutzbehörde kann die Öffentlichkeit
über Beobachtungsobjekte und über Tätigkeiten nach § 3
Abs. 1 Nr. 2 aufklären. 2Sie kann auch über Verdachtsobjekte
aufklären, wenn die den Verdacht rechtfertigenden tatsächli-
chen Anhaltspunkte unter Berücksichtigung der Interessen
der Betroffenen hinreichend gewichtig sind.

(2) 1Die Verfassungsschutzbehörde ist verpflichtet, zur Auf-
klärung der Öffentlichkeit einen jährlichen Verfassungsschutz-
bericht vorzulegen, in dem auch die Summe der Haushaltsmittel
sowie die Gesamtzahl der in der Verfassungsschutzabteilung
Beschäftigten nach Stellen und Beschäftigungsvolumen dar-
zustellen sind. 2Ferner sind in dem Bericht allgemein die An-
wendung nachrichtendienstlicher Mittel nach § 14, die beson-
deren Auskunftsverlangen nach § 20, die Auskunftsersuchen
nach § 30 und die Strukturdaten der von der Verfassungs-
schutzbehörde in Dateien im Sinne des § 6 Satz 1 BVerfSchG
gespeicherten Personendatensätze darzustellen.

(3) Bei der Aufklärung der Öffentlichkeit dürfen personen-
bezogene Daten nur bekannt gegeben werden, wenn die Be-
kanntgabe für das Verständnis der Darstellung, insbesondere
von Organisationen oder unorganisierten Gruppierungen, er-
forderlich ist und das Interesse der Allgemeinheit das schutz-
würdige Interesse der betroffenen Person überwiegt.

V i e r t e r  T e i l

Parlamentarische Kontrolle

§ 34

Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes

Die parlamentarische Kontrolle auf dem Gebiet des Verfas-
sungsschutzes übt unbeschadet der Rechte des Landtages und
seiner sonstigen Ausschüsse ein besonderer, vom Landtag un-
verzüglich nach Beginn der Wahlperiode einzusetzender Aus-
schuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes aus.

§ 35

Zusammensetzung und Verfahrensweise des Ausschusses

(1) 1Der Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes soll aus mindestens sieben Abgeordneten des Land-
tages bestehen. 2Mitglieder der Landesregierung können dem
Ausschuss nicht angehören. 3Jede Fraktion erhält mindestens
einen Sitz. 4Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Nie-
dersächsischen Landtages.

(2) Für die Verhandlungen des Ausschusses gelten die Vor-
schriften der Geschäftsordnung des Niedersächsischen Land-
tages, soweit in diesem Gesetz nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 36

Unterrichtungspflichten des Fachministeriums

(1) 1Das Fachministerium ist verpflichtet, den Ausschuss für
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes umfassend über seine
Tätigkeit als Verfassungsschutzbehörde im Allgemeinen sowie
über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu unterrichten. 2Es
unterrichtet insbesondere über

1. die Bestimmung eines Beobachtungsobjekts und die Ver-
längerung der Bestimmung (§ 6 Abs. 2),

2. die Beendigung der Beobachtung und Aufklärung eines
Beobachtungsobjekts (§ 6 Abs. 2 und 3),

3. die beabsichtigte Bestimmung eines Beobachtungs- oder
Verdachtsobjekts, in dem die Inanspruchnahme von Ver-
trauenspersonen angeordnet werden darf, sowie die beab-
sichtigte Verlängerung der Bestimmung (§ 21 Abs. 5),

4. den beabsichtigten Erlass oder die beabsichtigte Änderung
einer Dienstvorschrift für den Einsatz nachrichtendienst-
licher Mittel (§ 21 Abs. 7) und

5. den beabsichtigten Erlass oder die beabsichtigte Änderung
einer Verfahrensbeschreibung nach § 8 NDSG (§ 29).

(2) Das Fachministerium unterrichtet den Ausschuss für
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes in Abständen von
längstens sechs Monaten über den Einsatz nachrichtendienst-
licher Mittel, die der Mitteilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1
und 2 unterliegen. 

(3) 1Das Fachministerium unterrichtet im Abstand von höchs-
tens sechs Monaten den Ausschuss für Angelegenheiten des
Verfassungsschutzes über die besonderen Auskunftsverlan-
gen nach § 20; dabei ist insbesondere ein Überblick über An-
lass, Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichtszeit-
raum durchgeführten Maßnahmen zu geben. 2Satz 1 gilt nicht
für Auskunftsverlangen zu einfachen Bestandsdaten nach § 20
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1.

(4) Das Fachministerium unterrichtet das Parlamentarische
Kontrollgremium des Bundes jährlich über besondere Aus-
kunftsverlangen zu Nutzungsdaten nach § 20 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2, Verkehrsdaten nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Daten
nach § 20 Abs. 3 Satz 1; dabei ist ein Überblick über Anlass,
Umfang, Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum
durchgeführten Maßnahmen zu geben.

§ 37

Aufhebung der Verschwiegenheitspflicht

(1) 1Die Beschäftigten der Verfassungsschutzbehörde dürfen
sich in dienstlichen Angelegenheiten ohne Einhaltung des



Nds. GVBl. Nr. 13/2016, ausgegeben am 22. 9. 2016

206

Dienstweges unmittelbar an den Ausschuss für Angelegenhei-
ten des Verfassungsschutzes oder an einzelne Mitglieder des
Ausschusses wenden. 2Einzelne Mitglieder des Ausschusses
dürfen die nach Satz 1 erhaltenen Mitteilungen sowie die ih-
nen dazu vorgelegten Unterlagen ausschließlich an den Aus-
schuss weitergeben. 3Sie dürfen dabei von der Bekanntgabe
des Namens der oder des Beschäftigten absehen.

(2) 1Die Verhandlungen des Ausschusses über Mitteilungen
nach Absatz 1 und die dazu vorgelegten Unterlagen sind ver-
traulich im Sinne der Geschäftsordnung des Niedersächsi-
schen Landtages. 2Der Ausschuss kann die Vertraulichkeit
nach Maßgabe der Geschäftsordnung des Niedersächsischen
Landtages einschränken oder aufheben.

§ 38

Beauftragung einer oder eines Sachverständigen
1Der Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschut-

zes kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder
eine Sachverständige oder einen Sachverständigen beauftragen,
zur Wahrnehmung der Kontrollaufgaben des Ausschusses im
Einzelfall Untersuchungen durchzuführen. 2Die Landesregie-
rung ist vor der Beauftragung der oder des Sachverständigen
anzuhören. 3Die oder der Sachverständige kann nach Maßgabe
ihres oder seines Auftrages die dem Ausschuss nach Artikel 24
Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung vorgelegten Akten
einsehen. 4Die Einsicht in vertrauliche Unterlagen setzt vor-
aus, dass sie oder er zuvor von der Landtagsverwaltung förm-
lich zur Geheimhaltung verpflichtet worden ist. 5Die oder der
Sachverständige hat dem Ausschuss über das Ergebnis der
Untersuchungen zu berichten.

§ 39

Beteiligung der oder des Landesbeauftragten 
für den Datenschutz

(1) 1Der Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes hat auf Antrag von mindestens einem Fünftel seiner
Mitglieder die Landesbeauftragte oder den Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz zu beauftragen, die Rechtmäßigkeit
einzelner Maßnahmen der Verfassungsschutzbehörde zu über-
prüfen. 2Die Befugnisse der oder des Landesbeauftragten richten
sich nach den Bestimmungen des Niedersächsischen Daten-
schutzgesetzes. 3Die oder der Landesbeauftragte hat dem Aus-
schuss über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

(2) Die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz kon-
trolliert im Abstand von höchstens zwei Jahren die Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften über die Verarbeitung von per-
sonenbezogenen Daten, die mit nachrichtendienstlichen Mit-
teln oder besonderen Auskunftsverlangen erhoben wurden, die
der Mitteilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen.

(3) Stellt die oder der Landesbeauftragte für den Datenschutz
einen Verstoß der Verfassungsschutzbehörde gegen eine Daten-
schutzbestimmung fest, so kann sie oder er den Ausschuss für
Angelegenheiten des Verfassungsschutzes darüber unterrich-
ten; § 23 NDSG bleibt unberührt. 

§ 40

Berichterstattung des Ausschusses gegenüber dem Landtag

(1) 1Der Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungs-
schutzes legt dem Landtag einmal jährlich einen Bericht über
seine Tätigkeit vor. 2Ausschussmitglieder, die den Bericht für
unzutreffend halten, können ihre Auffassung in einem Zusatz
zu diesem Bericht darstellen.

(2) Der Ausschuss legt dem Landtag einmal jährlich einen
Bericht über die Durchführung der nachrichtendienstlichen
Mittel und besonderen Auskunftsverlangen vor, die der Mit-
teilungspflicht nach § 22 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 unterliegen.

F ü n f t e r  T e i l

Schlussvorschriften

§ 41

Einschränkung von Grundrechten

Aufgrund dieses Gesetzes können das Grundrecht der Ver-
sammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 1 des Grundgesetzes) und das
Grundrecht auf Wahrung des Brief-, Post- und Fernmeldege-
heimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden.

§ 42

Übergangsvorschrift

Auf Vertrauenspersonen, die am 31. Oktober 2016 bereits in
Anspruch genommen werden, finden § 16 Abs. 2 und § 21 Abs. 5
erst am 1. Mai 2017 Anwendung.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes
zur Ausführung des Artikel 10-Gesetzes

Das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Artikel 10-
Gesetzes vom 27. Januar 2004 (Nds. GVBl. S. 35), geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2007 (Nds. GVBl. S. 319),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „oder der Vertreterin
oder dem Vertreter angeordnet“ durch die Worte „ange-
ordnet, im Vertretungsfall von der Staatssekretärin oder
dem Staatssekretär oder deren oder dessen Vertreterin
oder Vertreter“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „oder der Vertreterin
oder dem Vertreter“ durch ein Komma und die Worte
„im Vertretungsfall die Staatssekretärin oder der Staats-
sekretär oder deren oder dessen Vertreterin oder Ver-
treter“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „in der Mitte und am
Ende jeder Wahlperiode“ durch das Wort „jährlich“ ersetzt.

3. In § 4 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „oder die Vertreterin
oder der Vertreter“ durch ein Komma und die Worte „im
Vertretungsfall die Staatssekretärin oder der Staatssekretär
oder deren oder dessen Vertreterin oder Vertreter,“ ersetzt.

Artikel 3

Aufhebung des 
Niedersächsischen Verfassungsschutzgesetzes 

Das Niedersächsische Verfassungsschutzgesetz in der Fassung
vom 6. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 154), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Juni 2013 (Nds. GVBl. S. 158),
wird aufgehoben.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. November 2016 in Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Die Anlage (zu § 10 Abs. 1) des Niedersächsischen Landes-
wahlgesetzes in der Fassung vom 30. Mai 2002 (Nds. GVBl.
S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 2 § 2 des Gesetzes vom
12. November 2015 (Nds. GVBl. S. 307), wird wie folgt geän-
dert:

1. Im Wahlkreis 4 (Peine) wird in der Spalte „Umfang des
Wahlkreises“ das Wort „Lahstedt,“ gestrichen.

2. Im Wahlkreis 10 (Wolfenbüttel-Süd/Salzgitter) werden in
der Spalte „Umfang des Wahlkreises“ die Worte „Asse,“
und „Schladen, Schöppenstedt,“ gestrichen und nach dem
Wort „Wolfenbüttel“ die Worte „die Gemeinde Schladen-
Werla,“ und nach dem Wort „Baddeckenstedt,“ die Worte
„Elm-Asse,“ eingefügt.

3. Im Wahlkreis 13 (Seesen) erhält die Spalte „Umfang des
Wahlkreises“ folgende Fassung:

„Vom Landkreis Goslar die Städte Bad Harzburg, Berg- und
Universitätsstadt Clausthal-Zellerfeld, Braunlage, Seesen,
die Samtgemeinde Lutter am Barenberge, das gemeinde-
freie Gebiet Harz (Landkreis Goslar)“.

4. Im Wahlkreis 14 (Goslar) wird in der Spalte „Umfang des
Wahlkreises“ das Wort „Vienenburg,“ gestrichen.

5. Im Wahlkreis 19 (Einbeck) werden in der Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ die Worte „die Gemeinde Kreiensen,“ ge-
strichen.

6. Im Wahlkreis 45 (Bergen) werden in der Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ die Worte „Hermannsburg, Unterlüß“
und „Eschede,“ gestrichen und nach dem Wort „Gemein-
den“ das Wort „Eschede,“ und nach dem Wort „Faßberg,“
das Wort „Südheide“ eingefügt.

7. Im Wahlkreis 55 (Buxtehude) wird in der Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ das Wort „Stadt“ durch das Wort „Hanse-
stadt“ ersetzt.

8. Im Wahlkreis 56 (Stade) wird in der Spalte „Umfang des
Wahlkreises“ das Wort „Himmelpforten,“ gestrichen und
das Wort „Oldendorf“ durch die Worte „Oldendorf-Himmel-
pforten“ ersetzt.

9. Der Wahlkreis 57 (Hadeln/Wesermünde) wird wie folgt ge-
ändert:

a) In der Spalte „Name des Wahlkreises“ werden die Worte
„Hadeln/Wesermünde“ durch das Wort „Geestland“ er-
setzt.

b) Die Spalte „Umfang des Wahlkreises“ erhält folgende
Fassung: 

„Vom Landkreis Cuxhaven die Stadt Geestland, die Ge-
meinden Schiffdorf, Wurster Nordseeküste, die Samt-
gemeinden Börde Lamstedt, Hemmoor“.

10. Im Wahlkreis 58 (Cuxhaven) erhält die Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ folgende Fassung: 

„Vom Landkreis Cuxhaven die Stadt Cuxhaven, die Samt-
gemeinden Am Dobrock, Land Hadeln“.

11. Im Wahlkreis 59 (Unterweser) erhält die Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ folgende Fassung:

„Vom Landkreis Cuxhaven die Gemeinden Beverstedt, Ha-
gen im Bremischen, Loxstedt;

vom Landkreis Osterholz die Gemeinde Schwanewede, die
Samtgemeinde Hambergen“.

12. Im Wahlkreis 70 (Friesland) werden in der Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ nach dem Wort „Friesland“ ein Semiko-
lon und in einem neuen Absatz die Worte „vom Landkreis
Wesermarsch die Gemeinde Jade“ angefügt.

13. Im Wahlkreis 71 (Wesermarsch) erhält die Spalte „Umfang
des Wahlkreises“ folgende Fassung:

„Vom Landkreis Wesermarsch die Städte Brake (Unter-
weser), Elsfleth, Nordenham, die Gemeinden Berne, Butja-
dingen, Lemwerder, Ovelgönne, Stadland;

vom Landkreis Ammerland die Gemeinde Rastede“.

14. Im Wahlkreis 77 (Osnabrück-Ost) werden in der Spalte
„Umfang des Wahlkreises“ die Worte „Innenstadt mit den
statistischen Bezirken Nrn. 4 und 5,“ gestrichen und nach
dem Wort „Gretesch,“ das Wort „Innenstadt,“ eingefügt.

15. Im Wahlkreis 78 (Osnabrück-West) werden in der Spalte
„Umfang des Wahlkreises“ die Worte „Innenstadt mit den
statistischen Bezirken Nrn. 1, 2, 3, 6, 7,“ gestrichen.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zur Neuordnung von Vorschriften

über Berufsbezeichnungen, Berufsausübung
und Weiterbildung in Gesundheitsfachberufen

und zur Änderung des Niedersächsischen Justizgesetzes*)

Vom 15. September 2016

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Niedersächsisches Gesetz über die Weiterbildung und 
Fortbildung in Gesundheitsfachberufen 

(Niedersächsisches Gesundheitsfachberufegesetz — NGesFBG)

§ 1

Weiterbildungsbezeichnungen

(1) Das Fachministerium regelt die Weiterbildungsbezeich-
nungen in Gesundheitsfachberufen durch Verordnung.

(2) Wer eine durch Verordnung nach Absatz 1 geschützte
Weiterbildungsbezeichnung führen will, bedarf der Erlaubnis.

(3) 1Abweichend von Absatz 2 dürfen

1. Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines durch Ab-
kommen gleichgestellten Staates, und

2. Staatsangehörige eines Drittstaates, die wegen besonderer
persönlicher Merkmale hinsichtlich der Anerkennung von
Ausbildungsnachweisen nach dem Recht der Europäischen
Union gleichzustellen sind, 

die in einem in Nummer 1 genannten Staat zur Ausübung eines
Berufs, dessen Bezeichnung durch Verordnung nach Absatz 1
geschützt ist, rechtmäßig niedergelassen sind, über die für die
Ausübung des Berufs im Inland erforderlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache verfügen und ihren Beruf nur vorüberge-
hend und gelegentlich in Niedersachsen ausüben, ohne Erlaub-
nis diejenige Weiterbildungsbezeichnung in deutscher Sprache
führen, die sie in ihrem Niederlassungsstaat führen dürfen.
2Wenn weder der Beruf noch die Ausbildung zu diesem Beruf
im Niederlassungsstaat reglementiert ist, gilt Satz 1 nur dann,
wenn der Beruf in den vergangenen zehn Jahren mindestens
ein Jahr lang in einem oder mehreren der in Satz 1 Nr. 1 ge-
nannten Staaten ausgeübt wurde. 3Der vorübergehende und
gelegentliche Charakter der Berufsausübung wird insbesondere
anhand von Dauer, Häufigkeit, regelmäßiger Wiederkehr und
Kontinuität der Berufsausübung in Niedersachsen beurteilt.

§ 2

Voraussetzungen, Aufhebung und Unwirksamkeit 
der Erlaubnis

(1) 1Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 2 erhält auf Antrag, wer

1. eine Weiterbildung an einer niedersächsischen staatlich an-
erkannten Weiterbildungsstätte mit einer staatlichen Prü-
fung erfolgreich abgeschlossen hat,

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem
sich die Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt,

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs
ungeeignet ist und

*) Artikel 1 dieses Gesetzes dient auch der Umsetzung der Richtlinie
2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen (ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93
S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt geändert
durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 der Kommission
vom 13. Januar 2016 (ABl. EU Nr. L 134 S. 135).

4. über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kennt-
nisse der deutschen Sprache verfügt.

2Die staatliche Abschlussprüfung nach Satz 1 Nr. 1 muss auf
dem Niveau des Artikels 11 Buchst. c der Richtlinie 2005/36/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
(ABl. EU Nr. L 255 S. 22; 2007 Nr. L 271 S. 18; 2008 Nr. L 93
S. 28; 2009 Nr. L 33 S. 49; 2014 Nr. L 305 S. 115), zuletzt ge-
ändert durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790 der
Kommission vom 13. Januar 2016 (ABl. EU Nr. L 134 S. 135),
liegen.

(2) Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 2 erhält auf Antrag auch, wer

1. in einem anderen Bundesland die Erlaubnis zum Führen
einer Weiterbildungsbezeichnung erhalten hat, die einer
durch Verordnung nach § 1 Abs. 1 geschützten Weiterbil-
dungsbezeichnung entspricht,

2. in einem anderen Bundesland eine gleichwertige Weiterbil-
dung erfolgreich abgeschlossen hat oder

3. eine nach dem Niedersächsischen Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetz gleichwertige Befähigung besitzt

und die Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 er-
füllt.

(3) 1Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 2 ist zurückzunehmen, wenn
bei Erteilung der Erlaubnis eine Voraussetzung nach Absatz 1
oder 2 nicht vorgelegen hat. 2Sie ist zu widerrufen, wenn die
Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung
mit Absatz 2, nicht mehr vorliegt. 3Im Übrigen bleiben die §§ 48
und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit
§ 1 Abs. 1 des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes unberührt.

(4) 1Eine Erlaubnis nach § 1 Abs. 2 wird unwirksam, wenn die
Erlaubnis zum Führen der zugrunde liegenden Berufsbezeich-
nung zurückgenommen oder widerrufen worden ist. 2Dies ist
der betroffenen Person mitzuteilen.

(5) Soweit für die Weiterbildung nicht die Regelungen des
Niedersächsischen Schulgesetzes gelten, trifft das Fachminis-
terium durch Verordnung Regelungen über

1. die Zugangsvoraussetzungen für die Weiterbildung,

2. Inhalt, Dauer und Ausgestaltung der Weiterbildung ein-
schließlich der Prüfung und

3. die Anrechnung anderer Aus- und Weiterbildungen und
sonstiger Qualifizierungsmaßnahmen im Umfang ihrer
Gleichwertigkeit.

§ 3

Anerkennung von Weiterbildungsstätten

(1) Weiterbildungsstätten bedürfen einer staatlichen Aner-
kennung, wenn sie Weiterbildungslehrgänge durchführen, wel-
che eine Voraussetzung für die Erlaubnis zum Führen einer
durch Verordnung nach § 1 Abs. 1 geschützten Weiterbildungs-
bezeichnung schaffen sollen.

(2) Das Fachministerium regelt durch Verordnung die Vor-
aussetzungen für die staatliche Anerkennung von Weiterbil-
dungsstätten.
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§ 4

Bescheinigungen für den Dienstleistungsverkehr

Staatsangehörige nach § 1 Abs. 3 Satz 1, die in Niedersachsen

1. zur Ausübung eines Berufs, dessen Bezeichnung durch Ver-
ordnung nach § 1 Abs. 1 geschützt ist, rechtmäßig nieder-
gelassen sind und

2. berechtigt sind, eine durch Verordnung nach § 1 Abs. 1 ge-
schützte Weiterbildungsbezeichnung zu führen,

erhalten von der zuständigen Behörde die Bescheinigungen,
die für eine Meldung im Sinne des Artikels 7 der Richtlinie
2005/36/EG in einem anderen, in § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genann-
ten Staat erforderlich sind.

§ 5

Zusammenarbeit und Amtshilfe

1Die zuständige Behörde arbeitet in Bezug auf Berufe, deren
Bezeichnungen durch Verordnung nach § 1 Abs. 1 geschützt
sind, mit den zuständigen Behörden der in § 1 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 genannten Staaten eng zusammen und leistet diesen
Amtshilfe. 2Sie übermittelt auf Ersuchen der zuständigen Be-
hörde eines in § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genannten Staates die
Daten, die für die Anerkennung einer Weiterbildung oder zur
vorübergehenden und gelegentlichen Berufsausübung erfor-
derlich sind.

§ 6

Gegenseitige Unterrichtung

(1) Die zuständige Behörde unterrichtet die zuständige Be-
hörde eines in § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genannten Herkunfts-
oder Niederlassungsstaates über Sachverhalte, die sich auf die
Ausübung des Berufs auswirken können, insbesondere über
berufsbezogene Sanktionen; § 13 b des Niedersächsischen Be-
rufsqualifikationsfeststellungsgesetzes bleibt unberührt.

(2) Wird die zuständige Behörde von der zuständigen Behörde
eines in § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genannten Aufnahmestaates
über einen in Absatz 1 genannten Sachverhalt unterrichtet, so
prüft sie die Richtigkeit des Sachverhaltes, befindet über Art
und Umfang der durchzuführenden Prüfungen und unterrich-
tet die zuständige Behörde des Aufnahmestaates über die Fol-
gerungen, die sie aus dem übermittelten Sachverhalt gezogen
hat.

§ 7

Beschwerdeverfahren

(1) Beschwert sich eine Dienstleistungsempfängerin oder ein
Dienstleistungsempfänger bei der zuständigen Behörde über
eine in Niedersachsen gemäß § 1 Abs. 3 erbrachte Dienstleis-
tung, so holt die zuständige Behörde die für das Beschwerde-
verfahren erforderlichen Informationen bei der zuständigen
Behörde des Niederlassungsstaates ein und unterrichtet die
Empfängerin oder den Empfänger der Dienstleistung über das
Ergebnis des Beschwerdeverfahrens.

(2) Auf Anforderung der zuständigen Behörde eines in § 1
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 genannten Staates übermittelt die zustän-
dige Behörde diejenigen Informationen über Berufsangehörige,
die zur Durchführung eines Beschwerdeverfahrens wegen ei-
ner dort erbrachten Dienstleistung erforderlich sind.

§ 8

Fortbildungspflicht für Berufe in der Pflege

1Personen, die berechtigt sind, die Berufsbezeichnung „Alten-
pflegerin“, „Altenpfleger“, „Gesundheits- und Krankenpflegerin“,
„Gesundheits- und Krankenpfleger“, „Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin“ oder „Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger“ zu führen, haben sich so fortzubilden, dass sie mit der

beruflichen Entwicklung so weit Schritt halten, wie dies für
eine sichere und wirksame berufliche Leistung erforderlich
ist. 2Das Fachministerium wird ermächtigt, das Nähere durch
Verordnung zu bestimmen.

§ 9

Zuständige Behörde

Zuständige Behörde ist das Landesamt für Soziales, Jugend
und Familie. 

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. ohne Erlaubnis und ohne sonstige Berechtigung eine durch
Verordnung nach § 1 Abs. 1 geschützte Weiterbildungsbe-
zeichnung führt oder

2. ohne staatliche Anerkennung (§ 3 Abs. 1 oder § 11 Abs. 2
Satz 1) eine Weiterbildungsstätte betreibt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
2 500 Euro geahndet werden.

§ 11

Übergangsvorschriften

(1) Vor dem 1. Oktober 2016 in Niedersachsen erteilte Erlaub-
nisse zum Führen einer durch Verordnung nach § 1 Abs. 1 ge-
schützten Weiterbildungsbezeichnung gelten weiter.

(2) 1Eine vor dem 1. Oktober 2016 erteilte staatliche Anerken-
nung einer Weiterbildungsstätte gilt weiter. 2Sie ist zu wider-
rufen, wenn Weiterbildungslehrgänge nach § 3 Abs. 1 durch-
geführt werden, ohne dass die durch Verordnung nach § 3 Abs. 2
geregelten Anforderungen erfüllt werden.

(3) Wer aufgrund einer Erlaubnis nach dem Niedersächsischen
Gesundheitsfachberufegesetz vom 20. Februar 2009 (Nds. GVBl.
S. 25), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2014 (Nds. GVBl. S. 475), zum Führen der Berufs-
bezeichnung „Heilerziehungspflegerin“ oder „Heilerziehungs-
pfleger“ berechtigt war, ist berechtigt, die Berufsbezeichnung
„Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ oder „Staatlich
anerkannter Heilerziehungspfleger“ zu führen.

Artikel 2

Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über 
die Ausübung des Hebammenberufs

Das Niedersächsische Gesetz über die Ausübung des Hebam-
menberufs vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 71), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Februar 2009 (Nds. GVBl.
S. 25), wird wie folgt geändert:

1. In § 7 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „oder im Anschluss an
die Betreuung“ gestrichen.

2. In § 9 wird das Wort „Gebühren“ durch die Worte „die Ver-
gütung“ ersetzt.

Artikel 3

Änderung der Verordnung über die Weiterbildung 
in Gesundheitsfachberufen

Die Verordnung über die Weiterbildung in Gesundheitsfach-
berufen vom 18. März 2002 (Nds. GVBl. S. 86), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 22. November 2010 (Nds. GVBl.
S. 529), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 4 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nummern 5 bis 8 werden Nummern 4
bis 7.
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c) Nummer 9 wird gestrichen.

d) Die bisherige Nummer 10 wird Nummer 8.

e) Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 9 und erhält
folgende Fassung:

„9. Fachkraft Frühe Hilfen — Familienhebamme oder
Fachkraft Frühe Hilfen — Familienentbindungs-
pfleger, Fachkraft Frühe Hilfen — Familien-Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder Fachkraft
Frühe Hilfen — Familien-Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger.“

2. In § 3 Abs. 4 werden die Worte „anderen Weiterbildung“
durch die Worte „anderen Aus- und Weiterbildung oder
sonstigen Qualifizierungsmaßnahme“ ersetzt.

3. In § 4 Abs. 1 wird die Angabe „§ 12“ durch die Angabe „§ 3“
ersetzt.

4. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „Frühestens fünf
und spätestens“ durch das Wort „Spätestens“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Worte „Drei Monate vor
dem vorgesehenen Ende der Weiterbildung“ durch die
Worte „Spätestens vier Wochen vor Prüfungsbeginn“ er-
setzt.

5. § 15 a erhält folgende Fassung:

„§ 15 a

Übergangsvorschrift
1Die Weiterbildungsbezeichnung „Familienhebamme“

oder „Familienentbindungspfleger“ darf nur führen, wer eine
nach § 11 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesundheitsfach-
berufegesetzes weitergeltende Erlaubnis zum Führen dieser
Weiterbildungsbezeichnung hat. 2Die in Satz 1 genannten
Personen sind auch berechtigt, die Weiterbildungsbezeich-
nung „Fachkraft Frühe Hilfen — Familienhebamme“ oder
„Fachkraft Frühe Hilfen — Familienentbindungspfleger“
zu führen.“

6. Anlage 1 (zu § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 2) wird wie folgt geän-
dert:

a) Abschnitt A wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen.

bb) In Nummer 4 werden die Worte „1 ½Monate in ei-
nem weiteren für die Intensiv- und Anästhesiepflege
wichtigen diagnostischen und therapeutischen Funk-
tionsbereich oder in mehreren solchen Bereichen
eines Krankenhauses“ durch die Worte „1 ½ Mo-
nate mit dem Schwerpunkt der fachpflegerischen
Teilnahme an diagnostischen und therapeutischen
Eingriffen in einem weiteren für die Intensiv- und
Anästhesiepflege wichtigen diagnostischen und the-
rapeutischen Funktionsbereich oder auf einer weite-
ren medizinischen oder operativen Intensivstation“
ersetzt.

b) In Abschnitt B Nr. 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen.

c) Abschnitt C Nr. 1 erhält folgende Fassung:

„1. Zugangsvoraussetzung

Die Zugangsvoraussetzung zur Weiterbildung in
der psychiatrischen Pflege erfüllt, wer berechtigt ist,
die Berufsbezeichnung Altenpflegerin, Altenpfle-
ger, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Gesund-
heits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger zu führen.“

d) Abschnitt D wird gestrichen.

e) Abschnitt E wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen.

bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4. Praktische Weiterbildung

Die Praktika dauern insgesamt 14 Monate, und
zwar

5 Monate in diagnostischen und therapeuti-
schen Funktionsbereichen der Allgemein- und
Abdominalchirurgie,

3 Monate in diagnostischen und therapeuti-
schen Funktionsbereichen der Unfallchirurgie
oder Orthopädie,

6 Monate in Abteilungen mit endoskopischen
oder minimal-invasiven Eingriffen, davon ein
Einsatz in der Gastroenterologie, sowie Einsätze
in mindestens zwei weiteren Abteilungen (z. B.
Pneumologie, Urologie, Gynäkologie, Kardio-
logie, Neurochirurgie).“

cc) In Nummer 5 Satz 1 werden nach dem Wort „en-
doskopischer“ die Worte „oder minimal-invasiver“
eingefügt.

f) In Abschnitt F Nr. 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen und die Worte „Heilerziehungspflege-
rin oder Heilerziehungspfleger“ durch die Worte „staat-
lich anerkannte Heilerziehungspflegerin oder staatlich
anerkannter Heilerziehungspfleger“ ersetzt. 

g) In Abschnitt G Nr. 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen und die Worte „Heilerziehungspflege-
rin oder Heilerziehungspfleger“ durch die Worte „staat-
lich anerkannte Heilerziehungspflegerin oder staatlich
anerkannter Heilerziehungspfleger“ ersetzt. 

h) In Abschnitt H Nr. 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen.

i) Abschnitt I wird gestrichen.

j) In Abschnitt J Nr. 1 werden die Worte „staatlich aner-
kannte“ gestrichen und die Worte „Heilerziehungspflege-
rin, Heilerziehungspfleger“ durch die Worte „staatlich
anerkannte Heilerziehungspflegerin, staatlich anerkann-
ter Heilerziehungspfleger“ ersetzt.

k) Abschnitt K erhält folgende Fassung:

„K. Fachkraft Frühe Hilfen — 
Familienhebamme oder Fachkraft Frühe Hilfen — 

Familienentbindungspfleger, Fachkraft Frühe Hilfen 
— Familien-Gesundheits- und Kinderkranken-

pflegerin oder Fachkraft Frühe Hilfen — 
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger

1. Zugangsvoraussetzung

Die Zugangsvoraussetzungen zur Weiterbildung
Fachkraft Frühe Hilfen — Familienhebamme oder
Fachkraft Frühe Hilfen — Familienentbindungs-
pfleger erfüllt, wer berechtigt ist, die Berufsbe-
zeichnung Hebamme oder Entbindungspfleger zu
führen und zwei Jahre lang als Hebamme oder
Entbindungspfleger tätig war.

Die Zugangsvoraussetzungen zur Weiterbildung
Fachkraft Frühe Hilfen — Familien-Gesundheits-
und Kinderkrankenpflegerin oder Fachkraft Frühe
Hilfen — Familien-Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger erfüllt, wer berechtigt ist, die Be-
rufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger zu führen und zwei Jahre lang als
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder als
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger tätig war.
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2. Weiterbildungsziele

Die Weiterbildung soll dazu befähigen, Mütter,
Väter und Kinder, die durch medizinisch-soziale
oder psychosoziale Belastungen gefährdet sind,
bis zum vollendeten ersten Lebensjahr des Kin-
des unter Berücksichtigung psychosozialer, me-
dizinischer und sozialpädagogischer Aspekte zu
beraten und zu betreuen. Sie soll es ermöglichen,
Gesundheitsförderung, Prävention und Motiva-
tion zur Selbsthilfe zu berücksichtigen.

3. Unterricht

Soweit es für das Erreichen der Weiterbildungs-
ziele erforderlich ist, ist darauf Rücksicht zu neh-
men, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
aus den beiden Berufsgruppen die Weiterbildung
berufsbedingt mit unterschiedlichen Wissensstän-
den und Erfahrungen beginnen. Die Weiterbil-
dung umfasst 400 Stunden in Theorie und Praxis
in den folgenden Weiterbildungseinheiten:

3.1 Allgemeine Kenntnisse (100 Unterrichtsstunden)

3.1.1 Grundlagen der Tätigkeit

Hierzu zählen insbesondere:

a) Risikoschwangerschaften,

b) Pränataldiagnostik,

c) Wochenbettbetreuung.

3.1.2 Managementkompetenz

Hierzu zählen insbesondere:

a) Qualitätssicherung und Evaluation,

b) Projekt-, Selbst- und Zeitmanagement,

c) Selbstreflexion,

d) Informationsmanagement,

e) Präsentation,

f) Netzwerkaufbau und -ausbau.

3.1.3 Betriebsorganisation

Hierzu zählen insbesondere:

a) Versicherungsfragen,

b) Berichts- und Dokumentationsformen,

c) Fragen der Freiberuflichkeit,

d) Auftragserteilung,

e) Aufgabenabgrenzung und Aufgabenteilung.

3.1.4 Rechtsgrundlagen

Hierzu zählen insbesondere:

a) System der Rechtsordnung,

b) Zivilrecht, insbesondere Haftungsrecht,

c) Strafrecht,

d) Arbeitsrecht, Arbeitsschutzrecht,

e) Sozialrecht,

f) Adoptionsrecht, Jugendschutzrecht, Kinder-
und Jugendhilferecht,

g) Gesundheitsrecht,

h) Datenschutzrecht.

3.2 Fachliche Kenntnisse (150 Stunden)

3.2.1 Grundlagen der Tätigkeit

Hierzu zählen insbesondere:

a) Berufsbild „Fachkraft Frühe Hilfen“,

b) berufsbezogene Ethik,

c) Koordinationsfunktion der Fachkraft Frühe
Hilfen,

d) Aufgaben der Koordinatorin oder des Koordi-
nators des Auftraggebers,

e) professionelle Beziehungsgestaltung (Nähe,
Distanz, Erstkontakt, Begleitung, Abschied),

f) Handlungsperspektive,

g) Kriterien der Entscheidungsfindung,

h) Methoden der Stressbewältigung,

i) Stillförderung und Nahrungsaufbau,

j) psychiatrische Krankheitsbilder,

k) professioneller Umgang mit psychisch kran-
ken Menschen,

l) Suchtkrankheiten.

3.2.2 Das Kind bis zum Ende des ersten Lebensjahres
im familiären Umfeld

Hierzu zählen insbesondere:

a) physische Entwicklung des Kindes,

b) geistige und emotionale Entwicklung des Kin-
des,

c) Erkennen von Gedeihstörungen und deren
Ursache,

d) Erkennen von akuten und chronischen Er-
krankungen des Kindes,

e) Förderung der Bindung und Beziehung zwi-
schen Eltern und Kind,

f) Förderung des Umgangs mit dem Kind,

g) Erkennen von Gefährdungen (insbesondere
Vernachlässigung, Misshandlung, sexuelle Ge-
walt),

h) Familienstrukturen, deren Veränderungen
und deren Auswirkungen,

i) Leben mit einem Kind mit Behinderung oder
mit einem chronisch kranken Kind.

3.3 Psychosoziale und sozialpädagogische Grund-
kenntnisse (150 Unterrichtsstunden)

3.3.1 Grundlagen der psychosozialen und sozialpäda-
gogischen Arbeit

Hierzu zählen insbesondere:

a) Konzepte sozialer Arbeit,

b) Systeme sozialer Unterstützung,

c) Interdependenz von Bildung, Einkommen,
Prävention und Selbstverantwortung,

d) Kommunikation, Gesprächsführung, Beratung
und Anleitung,

e) Konfliktanalyse, Deeskalation, Konfliktlösungs-
strategien,

f) systemische Familientheorie, systemische Be-
ratung von Einzelnen und Familien,

g) multidisziplinäres Arbeiten, Kooperation im
Helfernetz,

h) Verlusterlebnisse und Trauerarbeit,

i) Betreuung von Familien mit besonderen Be-
lastungssituationen,

j) interkulturelle Kompetenz,

k) häusliche Gewalt.
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3.3.2 Grundlagen der Gesundheitsförderung und der
Public Health

Hierzu zählen insbesondere:

a) internationale Arbeitskonzepte und Qualitäts-
standards,

b) Gesundheitsforschung, Gesundheitswissen-
schaften,

c) Struktur des deutschen Gesundheitswesens.

4. Praktische Weiterbildung

Frühestens nach Ableistung von 200 Unterrichts-
stunden sind während der Weiterbildung mindes-
tens fünf Betreuungen von Familien durchzu-
führen. Über die jeweiligen Betreuungen sind
Praxisberichte anzufertigen.

5. Facharbeit

In der Facharbeit sind Verlauf und Ergebnis einer
Betreuung der Fachkraft Frühe Hilfen einschließ-
lich der Zusammenarbeit mit Ämtern, Einrichtun-
gen sowie anderen Berufsgruppen darzustellen.“

7. In Anlage 3 (zu § 15) wird die Angabe „§ 7“ durch die An-
gabe „§ 1“ ersetzt.

Artikel 4

Änderung des Niedersächsischen Justizgesetzes

Das Niedersächsische Justizgesetz vom 31. Dezember 2014
(Nds. GVBl. S. 436), zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes
vom 17. Februar 2016 (Nds. GVBl. S. 37), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 29 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 Nr. 3 werden je-
weils die Worte „zwei Jahre“ durch die Worte „ein Jahr“
ersetzt.

b) Absatz 4 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Sobald die Meldung vollständig vorliegt, spätestens
nach einem Monat, nimmt das Landgericht Hannover

die Eintragung in das Verzeichnis nach § 28 für ein
Jahr oder die Verlängerung der Eintragung um ein Jahr
vor und unterrichtet die Person darüber.“

c) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.

bb) Es werden die folgenden Sätze 2 bis 4 angefügt:

„2Unterlagen, die in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum ausgestellt oder anerkannt wurden, können
abweichend von Absatz 2 Satz 1 auch elektronisch
übermittelt werden. 3Im Fall begründeter Zweifel
an der Echtheit der nach Satz 2 übermittelten Un-
terlagen und soweit unbedingt geboten kann sich
das Landgericht Hannover an die zuständige Stelle
des Staates wenden, in dem die Unterlagen ausge-
stellt oder anerkannt wurden, und die Person, die
die Unterlagen übermittelt hat, auffordern, beglau-
bigte Kopien vorzulegen. 4Beide Maßnahmen hem-
men nicht den Lauf der Frist nach Absatz 4 Satz 1.“

2. § 80 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

a) Am Ende des Buchstabens k wird das Wort „und“ durch
ein Komma ersetzt.

b) Dem Buchstaben l wird das Wort „und“ angefügt.

c) Es wird der folgende Buchstabe m eingefügt:

„m) des Dritten Teils des Kammergesetzes für die Heil-
berufe“.

Artikel 5

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2016 in Kraft. 2Gleichzeitig
tritt das Niedersächsische Gesundheitsfachberufegesetz vom
20. Februar 2009 (Nds. GVBl. S. 25), zuletzt geändert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl.
S 475), außer Kraft.

Hannover, den 15. September 2016

Der Präsident des Niedersächsischen Landtages

Bernd  B u s e m a n n

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



VAKAT
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